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Finanzielle Kennzahlen in Mio. € 2023 2024

Adjusted EBITDA Total (fortgeführte Geschäftsbereiche) 2.583,8 2.625,1

Adjusted EBITDA Rental 2.401,7 2.385,7

Adjusted EBITDA Value-add 105,5 168,4

Adjusted EBITDA Recurring Sales 63,4 57,6

Adjusted EBITDA Development 13,2 13,4

Adjusted EBITDA der aufgegebenen Geschäftsbereiche 53,9 50,4

Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) 1.866,2 1.799,6

Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche)  pro Aktie in €* 2,31 2,2

Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach  Minderheiten 1.730,2 1.633,6

Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach  Minderheiten 
pro Aktie in €* 2,12 1,99

Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties −10.651,2 −1.559

Ergebnis vor Steuern (EBT) −9.185,2 −603,4

Periodenergebnis −6.756,2 −962,3

Operating Free Cash-Flow 1.414,8 1.900,6

Bilanzielle Kennzahlen in Mio. € 31.12.2023 31.12.2024

Verkehrswert des Immobilienbestands 83.927,7 81.971,4

EPRA NTA 38.140,9 37.215,6

EPRA NTA pro Aktie in €** 46,82 45,23

Nichtfinanzielle Kennzahlen 2023 2024

Anzahl der bewirtschafteten Einheiten 617.343 613.153

davon eigene Wohnungen 545.919 539.753

davon Wohnungen Dritter 71.424 73.400

Leerstandsquote in % 2 2

Monatliche Ist-Miete in €/m² 7,74 8,01

Mietsteigerung organisch in % 3,8 4,1

Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. Dezember) 11.946 12.056

* 2023/2024 basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
** Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.

Kennzahlen
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Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Mittwoch, den 28. Mai 2025
um 10:00 Uhr
ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten

in den Geschäftsräumen der Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum,

stattfindenden
ordentlichen, virtuellen Hauptversammlung 
eingeladen.

Die gesamte Versammlung wird im passwortgeschützten InvestorPortal, das über die Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.vonovia.com/investoren/hv erreichbar ist, für Aktionäre in Bild und Ton übertragen (vgl. die näheren Hinweise unter III.).

Vonovia SE
Bochum
ISIN DE000A1ML7J1
WKN A1ML7J

Einladung zur 
ordentlichen Hauptversammlung 2025
(virtuelle Hauptversammlung)
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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
der Vonovia SE und des gebilligten Konzern- 
abschlusses sowie des zusammengefassten  
Lageberichts für die Vonovia SE und den Konzern 
zum 31. Dezember 2024 sowie des Berichts  
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Die genannten Unterlagen enthalten auch den  
erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a 
des Handelsgesetzbuchs (HGB) zum Geschäftsjahr 2024. 
Die genannten Unterlagen sind von der Einberufung der 
Hauptversammlung an über die Internetseite der Vonovia SE 
unter https://www.vonovia.com/investoren/hv zugänglich 
und werden vom Vorstand bzw. – im Fall des Berichts des 
Aufsichtsrats – von der Vorsitzenden des Aufsichtsrats in 
der Hauptversammlung erläutert werden. Im Rahmen ihres 
Auskunftsrechts haben die Aktionäre die Gelegenheit, zu 
den Vorlagen Fragen zu stellen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahres-
abschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist 
deshalb nicht vorgesehen und auch nicht notwendig.

2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäfts-
jahres 2024 der Vonovia SE
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen 
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.100.000.000,00 wie folgt 
zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,22  
je Stückaktie der Gesellschaft, die für das 
Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigt ist; 
bei derzeit 822.852.925 Stückaktien: EUR 1.003.880.568,50

Einstellung in andere Gewinnrücklagen: EUR 0,00

Gewinnvortrag EUR 96.119.431,50

Bilanzgewinn EUR 1.100.000.000,00

Die Dividende ist am 25. Juni 2025 zur Auszahlung fällig. 

Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf der Zahl der 
am Tag der Einberufung nach Kenntnis der Gesellschaft für 
das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigten 
Stückaktien. Sollte sich die Zahl dieser dividendenberech-
tigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung ändern, wird 
in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unver-
ändert eine Dividende von EUR 1,22 je für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigter Stückaktie sowie 
einen entsprechend angepassten Vorschlag zum Gewinn-
vortrag und/oder zur Einstellung in andere Gewinnrücklagen 
vorsieht. Der nicht auf dividendenberechtigte Stückaktien 
entfallende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen und/
oder in andere Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Dividende wird nach Wahl der Aktionäre in bar oder 
in Form von Aktien der Gesellschaft geleistet. Die näheren 
Details dazu sind in einem gesonderten Dokument (prospekt- 
befreiendes Dokument) gemäß Art. 1 Abs. 4 lit. h), Abs. 5  
Unterabs. 1 lit. g) der EU-Prospektverordnung (Verordnung 
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2017) dargelegt. Dieses ist auf der Internetseite der  
Vonovia SE unter https://www.vonovia.com/investoren/hv 
zugänglich und wird insbesondere Informationen über die 
Anzahl und die Art der Aktien und Ausführungen über die 
Gründe und die Einzelheiten des Aktienangebots enthalten.

Sofern der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
durch die Hauptversammlung angenommen wird, gilt für die 
Auszahlung der Dividende was folgt:

Da die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in vollem  
Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des  
§ 27 des Körperschaftsteuergesetzes (nicht in das Nenn-
kapital geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die 
Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und 
Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt 
die Dividende nicht der Besteuerung. Dies gilt sowohl für 
die Barausschüttung als auch soweit die Dividende in Form 
von Aktien geleistet wird. Eine Steuererstattungs- oder 
Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht 
verbunden. Die Ausschüttung mindert nach Auffassung der 
deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaffungs-
kosten der Aktien.

Die Ausschüttung der Dividende in bar erfolgt voraussichtlich 
am 25. Juni 2025. Die Aktionäre, die die Aktiendividende 
wählen, werden die neuen Aktien der Gesellschaft voraus-
sichtlich am 30. Juni 2025 erhalten. 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass sie die 
Aktiendividende nur anbieten und durchführen werden, wenn 
sie dies nach pflichtgemäßer Bewertung unter Berücksichti-
gung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre für 
sinnvoll erachten. Maßgeblich für diese Entscheidung wird 
insbesondere die Entwicklung des Aktienkurses der Gesell-
schaft im Verhältnis zu den jeweils aktuellen finanziellen Leis-
tungskennzahlen sein. Sollten sich Vorstand und Aufsichtsrat 
gegen die Durchführung einer Aktiendividende entscheiden, 
wird das Wahlrecht für die Auszahlung der Dividende in 
Aktien nicht bestehen bzw. entfallen und die Dividende wird 
ausschließlich in bar ausgezahlt werden. Die Auszahlung 
der Dividende würde dann unverzüglich nach einer solchen 
Entscheidung vorgenommen werden, spätestens aber am  
25. Juni 2025.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2024
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses 
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

I.   Tagesordnung
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4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2024
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses 
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern- 
abschlussprüfers sowie des Prüfers für die 
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanz-
berichts und etwaiger Zwischenfinanzberichte 
bis einschließlich für das erste Quartal des 
Geschäftsjahres 2026; Wahl des Prüfers der 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das  
Geschäftsjahr 2025
5.1 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines  

Prüfungs-, Risiko- und Compliance-Ausschusses vor, 
die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschluss-
prüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer 
für den Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 
sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht von 
Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2025 
und für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 
zu bestellen.

5.2 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines 
Prüfungs-, Risiko- und Compliance-Ausschusses vor, 
die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Prüfer des 
Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 zu 
bestellen. Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeits-
berichterstattung erfolgt vorsorglich für den Fall, dass 
der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 
der Abschlussprüfer-RL 2006/43/EG in der Fassung 
der CSRD (EU) 2022/2464 vom 14. Dezember 2022 
eine ausdrückliche Wahl dieses Prüfers durch die 
Hauptversammlung verlangen sollte, die Prüfung  
der Nachhaltigkeitsberichterstattung also nach dem  
deutschen Umsetzungsrecht nicht ohnehin dem  
Abschlussprüfer obliegen sollte.

Der Prüfungs-, Risiko- und Compliance-Ausschuss des 
Aufsichtsrats hat gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU- 
Abschlussprüferverordnung erklärt, dass seine Empfehlungen 
frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte sind 
und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl 
eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten 
Prüfungsgesellschaft (Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüfer-
verordnung) auferlegt wurde.

6. Billigung des Vergütungsberichts für das  
Geschäftsjahr 2024
Vorstand und Aufsichtsrat haben den Vergütungsbericht für 
das Geschäftsjahr 2024 gemäß § 162 des Aktiengesetzes 

(AktG) erstellt und legen diesen hiermit gemäß § 120a  
Abs. 4 AktG der Hauptversammlung zur Billigung vor.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG 
durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die ge- 
setzlich erforderlichen Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 
gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den 
Abschlussprüfer. Der Vermerk über die Prüfung des Vergü-
tungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist gemäß  
§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://www.vonovia.com/investoren/hv 
veröffentlicht und wird dort auch während der Hauptver-
sammlung zugänglich sein.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäfts- 
jahr 2024 zu billigen.

7. Billigung des Vergütungssystems für die  
Vorstandsmitglieder 
Gemäß § 120a AktG hat die Hauptversammlung einer bör-
sennotierten Gesellschaft bei jeder wesentlichen Änderung, 
mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung des 
nach § 87a AktG vom Aufsichtsrat beschlossenen Vergü-
tungssystems für die Vorstandsmitglieder zu beschließen.

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 9. Dezember 2024 
ein überprüftes Vergütungssystem für die Mitglieder des 
Vorstands verabschiedet und beschlossen, es der Hauptver-
sammlung gemäß § 120a Abs. 1, 3 AktG zur Billigung vor- 
zulegen. Das Vergütungssystem ist gemäß § 124a Satz 1  
Nr. 4 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.vonovia.com/investoren/hv veröffentlicht und 
wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Personal- 
und Vergütungsausschusses vor, das vom Aufsichtsrat mit 
Beschluss vom 9. Dezember 2024 beschlossene Vergü-
tungssystem für die Mitglieder des Vorstands zu billigen.

8. Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern
Die Amtszeit von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats  
(Frau Dr. Ute Geipel-Faber und Frau Hildegard Müller) endet 
mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 
am 28. Mai 2025.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Art. 40 Abs. 2 und 3 
und 9 Abs. 1 lit. c) der SE-Verordnung in Verbindung mit  
§ 17 des Gesetzes zur Ausführung der SE-VO (SEAG) sowie 
nach § 11.1 der Satzung der Vonovia SE aus zehn Mitgliedern 
zusammen, die alle von der Hauptversammlung gewählt 
werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht 
gebunden. Der nachfolgende Wahlvorschlag steht im Ein-
klang mit dem Kompetenzprofil des Aufsichtsrats und den 
Zielen, die sich der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung 
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gegeben hat, sowie den Anforderungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex. Die Wahlen zum Aufsichtsrat 
werden als Einzelwahl durchgeführt.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Governance- 
und Nominierungsausschusses vor, die folgenden Personen 
als Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung ab Beendigung 
dieser Hauptversammlung für einen Zeitraum bis zur Been-
digung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2028 beschließt, zu wählen:

8.1 Michael Rüdiger, selbständiger Unternehmensberater, 
wohnhaft in Utting am Ammersee;

8.2 Dr. Marcus Schenck, Mitglied der Geschäftsführung 
der Lazard & Co. GmbH, wohnhaft in München.

Die Lebensläufe der Kandidaten (einschließlich der Angaben 
gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG) sind dieser Einladung  
zur Hauptversammlung in der Anlage (Ziffer 1) beigefügt  
sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.vonovia.com/investoren/hv zugänglich.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt im Rahmen der geordneten 
Nachfolgeplanung, Herrn Michael Rüdiger für den Fall seiner 
Wahl in den Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt zum 
Vorsitzenden des Prüfungs-, Risiko- und Compliance- 
Ausschusses zu bestellen. Auf diese Weise erhält Herr Rüdiger 
die nach dem Dafürhalten des Aufsichtsrats notwendige 
Zeit, sich mit den für den Vorsitz im Prüfungs-, Risiko- und 
Compliance-Ausschuss relevanten Themen und Besonder-
heiten der Vonovia und des Immobilienmarktes hinreichend 
vertraut zu machen.

9. Ermächtigung der Gesellschaft zur Durch-
führung einer virtuellen Hauptversammlung 
und entsprechende Neufassung von § 14a der 
Satzung
Die Hauptversammlung am 17. Mai 2023 hat den Vorstand 
dazu ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 
(virtuelle Hauptversammlung). Die entsprechende Regelung 
in § 14a der Satzung wurde am 26. Mai 2023 in das Han-
delsregister eingetragen. Die Ermächtigung gilt für Haupt-
versammlungen, die vor dem 30. Juni 2025 stattfinden.  
Sie läuft somit am 30. Juni 2025 aus.

Die letzten ordentlichen Hauptversammlungen der Gesell-
schaft wurden nach den nunmehr dauerhaft im Aktiengesetz 
verankerten gesetzlichen Neuregelungen unter vollum-
fänglicher Wahrung der Aktionärsrechte, insgesamt ohne 
relevante technische oder organisatorische Probleme und 
mit einer erfreulich hohen Präsenz und einer verstärkten ak-
tiven Teilnahme auch internationaler Investoren als virtuelle 
Hauptversammlungen durchgeführt. Auf das Erfordernis 
einer Vorabeinreichung von Fragen oder eine damit verbun-
dene Beschränkung der Fragemöglichkeit wurde verzichtet. 

Entsprechend der unter dem Tagesordnungspunkt 10 der Ein- 
ladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai 2023 
enthaltenen Ankündigung, dass im Falle einer geplanten 
Beschlussfassung über wesentliche Strukturmaßnahmen 
wie Unternehmensverträge eine Hauptversammlung nur im 
Ausnahmefall im virtuellen Format abgehalten werden soll, 
fand die außerordentliche Hauptversammlung der Gesell-
schaft am 24. Januar 2025, auf der die Hauptversammlung 
ihre Zustimmung zu dem Beherrschungs- und Gewinn- 
abführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der  
Deutsche Wohnen SE vom 15. Dezember 2024 erklärt hat, 
als Präsenzhauptversammlung statt.

Mit Blick auf diese positiven Erfahrungen soll der Vorstand 
erneut die Möglichkeit erhalten, die Abhaltung einer  
virtuellen Hauptversammlung vorzusehen, in der die natio-
nalen und internationalen Aktionäre ihre Teilnahmerechte 
ohne Aufwand für An- und Abreise, somit effizient und 
ressourcenschonend, ausüben können. Darüber hinaus muss 
es auch in Fällen einer Pandemie oder sonstiger Notfallsitua-
tionen, in denen eine Präsenz-Hauptversammlung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten durchgeführt 
werden kann, möglich sein, erforderliche Hauptversamm-
lungsbeschlüsse, wie zum Beispiel zur Gewinnverwendung 
und Ausschüttung einer Dividende, sowie sonstige im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre sinnvolle 
Beschlüsse herbeizuführen.

Es soll daher eine neue Ermächtigung des Vorstands be-
schlossen und § 14a der Satzung entsprechend neugefasst 
werden. Die neue Ermächtigung soll die im Gesetz vorge-
sehene maximal mögliche Laufzeit von fünf Jahren für die 
Abhaltung virtueller Hauptversammlungen nicht ausschöp-
fen, sondern lediglich in einem Zeitraum von zwei Jahren 
nach Eintragung der Satzungsänderung gelten. Klarstellend 
wird darauf hingewiesen, dass der Vorstand der Gesellschaft 
für jede Hauptversammlung einzeln darüber entscheiden 
wird, in welchem Format die jeweilige Hauptversammlung 
durchgeführt werden soll. Diese Entscheidung wird er unter 
besonderer Berücksichtigung der Interessen der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre treffen und hierbei insbeson-
dere die Wahrung der Aktionärsrechte sowie Aspekte des 
Gesundheitsschutzes der Beteiligten, Aufwand und Kosten 
sowie Nachhaltigkeitserwägungen in den Blick nehmen. Im 
Falle einer geplanten Beschlussfassung über wesentliche 
Strukturmaßnahmen (insbesondere Unternehmensverträge 
oder Umwandlungsmaßnahmen) soll eine virtuelle Haupt-
versammlung nur durchgeführt werden, wenn eine physi-
sche Hauptversammlung voraussichtlich unangemessene 
gesundheitliche Risiken für die Teilnehmer oder beachtliche 
Risiken für die zeitgerechte erfolgreiche Durchführung der 
Maßnahme mit sich bringen würde.

Der Vorstand beabsichtigt, von der vorgeschlagenen Er-
mächtigung nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats und nur 
in folgender Weise Gebrauch zu machen: Die Gesellschaft 
wird sich auch in Zukunft im Hinblick auf die Durchführung 
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virtueller Hauptversammlungen umfassend an den Rechten 
und Interessen der Aktionäre orientieren. Diese sollen in 
ihrem Schutzniveau nicht hinter der Durchführung einer in 
Präsenz durchgeführten Hauptversammlung zurückbleiben. 
In diesem Sinne sollen die Aktionäre möglichst umfassend 
direkt und aktiv an der Hauptversammlung teilnehmen 
können. Ein solches Vorgehen verwirklicht die Vorteile 
einer virtuellen Hauptversammlung und erhält zugleich das 
Schutzniveau der Aktionärsrechte. Die Vorabbeantwortungs-
option, die das Gesetz in § 131 Abs. 1a AktG nunmehr zu-
sätzlich regelt, soll somit nicht genutzt werden. Innerhalb des 
Ermächtigungszeitraums wird der Vorstand mindestens eine 
Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung durchführen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

§ 14a der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„§ 14a Virtuelle Hauptversammlung

14a.1  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung  
des Aufsichtsrats vorzusehen, dass die Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der  
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am 
Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 
(virtuelle Hauptversammlung). Diese Ermäch-
tigung gilt nur für Hauptversammlungen, die 
vor Ablauf des 30. Juni 2027 stattfinden.

14a.2  Die näheren Bestimmungen zur Einberufung 
und Durchführung der virtuellen Hauptver-
sammlung trifft der Vorstand.“

Der Vorstand wird ermächtigt, die beschlossene Neu- 
fassung des § 14a der Satzung unabhängig von den übrigen 
Beschlüssen der Hauptversammlung zur Eintragung in  
das Handelsregister anzumelden. 

10. Erneuerung des genehmigten Kapitals und  
entsprechende Änderung von § 5 der Satzung
Der Vorstand hat die ihm von der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 29. April 2022 erteilte Ermächtigung, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft in der Zeit bis zum 28. April 2027 durch Ausgabe 
von bis zu 233.000.000 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder 
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 233.000.000,00 zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022), in Höhe von insgesamt 
EUR 27.002.928,00 im Rahmen mehrerer Kapitalerhöhungen 
teilweise ausgenutzt.

Die Satzung enthält daher derzeit in § 5 ein Genehmigtes 
Kapital 2022, das den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 205.997.072,00 
durch Ausgabe von bis zu 205.997.072 neuen, auf den  
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach- 
einlagen zu erhöhen.

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, bis zu  
EUR 40.000.000 des Genehmigten Kapitals 2022 zur 
Schaffung von neuen Aktien, die den Aktionären im Rahmen 
der in Tagesordnungspunkt 2 angekündigten Aktiendividende 
angeboten werden sollen, zu nutzen.

Ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2025) 
soll der Gesellschaft ermöglichen, auch zukünftig flexibel 
bei Bedarf ihre Eigenmittel umfassend zu verstärken. Diesen 
Zwecken entsprechend soll das Genehmigte Kapital 2025 
beschlossen und die Satzung entsprechend angepasst werden. 
In diesem Zuge soll das Genehmigte Kapital 2022 aufge-
hoben werden. Die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 
2022 und die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2025 
sollen jedoch erst nach Durchführung der Aktiendividende 
aus dem Genehmigten Kapital 2022 wirksam werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 
2022

Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung 
am 29. April 2022 erteilte und bis zum 28. April 2027 
befristete Ermächtigung zur Erhöhung des Grundka-
pitals gemäß § 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 
2022) und § 5 der Satzung werden aufgehoben.

b) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2025 mit der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre

Es wird ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von  
EUR 246.855.877,00 mit der Möglichkeit zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre geschaffen 
(Genehmigtes Kapital 2025). 

§ 5 der Satzung der Gesellschaft wird dafür wie folgt neu 
gefasst:

„§ 5 Genehmigtes Kapital

5.1 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft in der Zeit bis zum 27. Mai 2030 um bis 
zu EUR 246.855.877,00 einmalig oder mehr-
mals durch Ausgabe von bis zu 246.855.877 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(„Genehmigtes Kapital 2025“).

5.2 Der Vorstand ist nur berechtigt, das Genehmigte 
Kapital 2025 in Höhe von maximal 30 %  
des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens oder – falls dieser Wert geringer ist –  
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
gung auszunutzen. Auf diese Höchstgrenze 
von 30 % des Grundkapitals sind diejenigen 
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
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Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 
Optionspflichten aus einem bedingten Kapital 
ausgegeben wurden oder auszugeben sind, 
sofern diese Schuldverschreibungen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben 
wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen 
dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze wird 
mit Wirksamwerden einer nach der Verminde-
rung von der Hauptversammlung beschlossenen 
neuen Ermächtigung gem. § 202 oder § 221 AktG 
(in Verbindung mit einem bedingten Kapital 
gem. § 192 AktG) wieder erhöht, soweit die 
neue Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 
30 % des Grundkapitals nach den Vorgaben von 
Satz 1 dieses Absatzes. 

5.3 Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugs-
recht einzuräumen. Die Aktien können dabei 
nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder 
mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder 
mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den  
Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzu-
bieten (sog. mittelbares Bezugsrecht).

5.4 Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitaler-
höhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals 
auszuschließen,

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
auszunehmen;

(ii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. 
Gläubigern von Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (nachstehend 
zusammen „Schuldverschreibungen“), die 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten ausge-
stattet sind und die von der Gesellschaft 
oder von der Gesellschaft abhängigen oder 
im unmittelbaren oder mittelbaren Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehenden 
Gesellschaften ausgegeben wurden oder 
noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, 
auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung 
von Wandlungs- oder Optionspflichten als 
Aktionär zustünde;

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, 
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits börsennotier-
ten Aktien gleicher Gattung und Ausstat-
tung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet und der auf die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
neuen Aktien entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreitet, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch – falls dieser Wert geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze  
von 10 % des Grundkapitals sind Aktien 
der Gesellschaft anzurechnen, (i) die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß oder entsprechend  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert werden und (ii) die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
mit Wandlungs- oder Optionspflichten 
ausgegeben werden oder auszugeben 
sind, sofern diese Schuldverschreibungen 
in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben wurden. Die 
gemäß den vorstehenden Sätzen dieses 
Absatzes verminderte Höchstgrenze 
wird mit Wirksamwerden einer nach der 
Verminderung von der Hauptversammlung 
beschlossenen neuen Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
wieder erhöht, soweit die neue Ermäch-
tigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % 
des Grundkapitals nach den Vorgaben von 
Satz 1 dieses Absatzes;

(iv) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen, 
insbesondere – aber ohne Beschränkung 
hierauf – zum Zwecke des (auch mittel- 
baren) Erwerbs von Unternehmen, Unter- 
nehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men und sonstigen mit einem Akquisiti-
onsvorhaben in Zusammenhang stehenden 
Vermögensgegenständen (einschließlich 
Forderungen), Immobilien und Immobilien-
portfolios, oder zur Bedienung von Schuld-
verschreibungen im Sinne von § 5.4(ii), die 
gegen Sacheinlage begeben werden;
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(v) zur Durchführung einer Aktiendividende, 
in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft 
(auch teilweise und/oder wahlweise)  
gegen Einlage von Dividendenansprüchen 
der Aktionäre ausgegeben werden  
(Scrip Dividend); und 

(vi) beschränkt auf die Ausgabe von bis 
zu 2.500.000 neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien gegen Bareinlage, 
soweit dies erforderlich ist, um Aktien an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
 Gesellschaft oder mit ihr im Sinne von  
§ 15 AktG verbundenen Unternehmen 
unter Ausschluss der Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft sowie des Vorstands, des 
Aufsichtsrats und sonstiger Organ- 
mitglieder verbundener Unternehmen 
auszugeben („Belegschaftsaktien“).

Soweit gesetzlich zulässig, können die 
Belegschaftsaktien auch in der Weise 
ausgegeben werden, dass die auf sie zu 
leistende Einlage aus dem Teil des Jahres-
überschusses gedeckt wird, den Vorstand 
und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG 
in andere Gewinnrücklagen einstellen 
können.

Ferner können die neuen Aktien gegen 
Bareinlage von einem Kreditinstitut 
gezeichnet werden, damit die Gesellschaft 
die so gezeichneten Aktien zurückerwer-
ben kann, um diese an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gesellschaft oder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
mit ihr im Sinne von § 15 AktG verbun-
denen Unternehmen unter Ausschluss 
der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie 
des Vorstands, des Aufsichtsrats und 
sonstiger Organmitglieder verbundener 
Unternehmen auszugeben.

5.5 Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen 
Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 
bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen sind insgesamt auf einen Betrag, 
der 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens dieser Ermächtigung noch – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausnut-
zung dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf 
die vorgenannte 10 %-Grenze sind Aktien der 
Gesellschaft anzurechnen, (i) die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts aus anderen Ermächtigungen 
ausgegeben werden und (ii) die zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen ausgegeben werden 
oder auszugeben sind, sofern die Schuldver-
schreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung ihrerseits unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen 
dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze wird 
mit Wirksamwerden einer nach der Vermin-
derung von der Hauptversammlung beschlos-
senen neuen Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre wieder erhöht, 
soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens 
aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach den 
Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes.

5.6 Die auf Grundlage des Genehmigten Kapitals 
2025 geschaffenen neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entste-
hen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre 
am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der 
Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neu-
en Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, 
für das im Zeitpunkt der Kapitalerhöhung noch 
kein Beschluss der Hauptversammlung über die 
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden 
ist, am Gewinn teilnehmen.

5.7 Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Rechte und die Bedingungen der Ausgabe 
der Aktien festzulegen.

5.8 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung 
von § 4.1 und § 5 der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2025 sowie nach Ablauf der Ermächti-
gungsfrist zu ändern.“

c) Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister 

Der Vorstand wird angewiesen, die beschlossene Auf-
hebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 
gemäß lit. a) dieses Tagesordnungspunktes sowie die 
beschlossene Schaffung des Genehmigten Kapitals 
2025 gemäß lit. b) dieses Tagesordnungspunktes, 
einschließlich der Aufhebung und Neufassung von 
§ 5 der Satzung, erst am 30. Juni 2025 oder unver-
züglich danach zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. Die zeitliche Bestimmung über die 
Anmeldung soll es der Gesellschaft ermöglichen, die 
in Tagesordnungspunkt 2 angekündigte Aktiendividende 
noch aus dem bestehenden Genehmigten Kapital 
2022 durchzuführen. Die Anmeldung hat mit der 
Maßgabe zu erfolgen, dass zunächst die Aufhebung 
des Genehmigten Kapitals 2022 eingetragen wird, 
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dies jedoch nur dann, wenn unmittelbar anschließend 
das neue Genehmigte Kapital 2025 eingetragen wird.

Der Vorstand wird, vorbehaltlich des vorstehenden 
Absatzes, ermächtigt, die beschlossene Aufhebung 
des Genehmigten Kapitals 2022 und die beschlossene  
Schaffung des Genehmigten Kapitals 2025, ein-
schließlich der Aufhebung und Neufassung von § 5 
der Satzung, unabhängig von den übrigen Beschlüssen 
der Hauptversammlung zur Eintragung in das  
Handelsregister anzumelden.

Sollte sich das Grundkapital der Gesellschaft zum 
Tage der Hauptversammlung noch verändern, so 
behalten sich Vorstand und Aufsichtsrat vor, der 
Hauptversammlung einen entsprechend angepassten 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung zu unterbreiten, 
der einen Nennbetrag für das zu schaffende Geneh-
migte Kapital 2025 vorsieht, welcher 30 % des am 
Tage der Hauptversammlung eingetragenen Grund- 
kapitals der Gesellschaft (abgerundet) entspricht.

Der Vorstand hat einen Bericht über die Gründe für 
die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
erstattet. Dieser Bericht ist dieser Einladung zur 
Hauptversammlung in der Anlage (Ziffer 2) beigefügt.

11. Erneuerung der Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-
verschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-
tionen dieser Instrumente) sowie des bedingten 
Kapitals und entsprechende Änderung von  
§ 6 der Satzung sowie Einfügung eines § 6b  
der Satzung
Der Vorstand wurde durch Beschluss der ordentlichen Haupt-
versammlung am 16. April 2021 ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 15. April 2026 einmalig oder mehr-
mals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wan-
delschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemein-
sam „Schuldverschreibungen 2021“) im Gesamtnennbetrag 
von bis zu EUR 12.000.000.000,00 mit oder ohne Laufzeit-
begrenzung zu begeben und den Gläubigern bzw. Inhabern 
von Schuldverschreibungen im Zeitpunkt ihrer jeweiligen 
Begründung Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von bis zu EUR 282.943.649,00 nach näherer Maßgabe der 
jeweiligen Options- bzw. Wandelanleihebedingungen bzw. 
Genussrechtsbedingungen (im Folgenden jeweils „Bedingun-
gen“) zu gewähren. Zur Bedienung der Schuldverschreibun-
gen 2021 wurde ein Bedingtes Kapital 2021 in Höhe von  
EUR 282.943.649,00 geschaffen (§ 6.2 der Satzung), das  
bis zum Tag der Veröffentlichung der Einladung zu dieser 
Hauptversammlung in dieser Höhe fortbesteht. 

Die bislang bestehende Ermächtigung gemäß Hauptver-
sammlungsbeschluss vom 16. April 2021 wird zwar erst am 
15. April 2026 auslaufen. Die bestehende Ermächtigung ist 
aufgrund vergangener Kapitalerhöhungen und einer entspre-
chenden Anrechnungsklausel in der bestehenden Ermächti-
gung nur noch eingeschränkt nutzbar. Damit die Gesellschaft 
auch zukünftig umfassend flexibel ist, bei Bedarf Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) mit oder ohne Bezugs-
rechte auszugeben, sollen die bestehende Ermächtigung und 
das bestehende bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2021) 
teilweise aufgehoben und eine neue Ermächtigung und ein 
neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2025 II) geschaf-
fen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a) Teilweise Aufhebung der Ermächtigung  
vom 16. April 2021 und teilweise Aufhebung  
des Bedingten Kapitals 2021
(1) Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe 

von Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/
oder Gewinnschuldverschreibungen bzw.  
Kombinationen dieser Instrumente („Schuld- 
verschreibungen“) vom 16. April 2021 wird  
mit Eintragung der unter lit. c) dieses Tagesord-
nungspunktes 11 vorgeschlagenen Satzungs-
änderung soweit aufgehoben und im Umfang 
reduziert, dass der Vorstand ermächtigt ist,  
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum  
15. April 2026 einmalig oder mehrmals Schuld-
verschreibungen im Gesamtnennbetrag von 
bis zu EUR 2.400.000.000,00 mit oder ohne 
Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Gläu-
bigern bzw. Inhabern von Schuldverschreibun-
gen im Zeitpunkt ihrer jeweiligen Begründung 
Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von bis zu EUR 57.525.732,00 
nach näherer Maßgabe der jeweiligen Options- 
bzw. Wandelanleihebedingungen bzw. Genuss-
rechtsbedingungen zu gewähren. Im Übrigen 
bleibt die Ermächtigung vom 16. April 2021 
unberührt. 

(2) Das bedingte Kapital gemäß § 6 der Satzung 
wird mit Eintragung der unter lit. c) dieses  
Tagesordnungspunktes 11 vorgeschlagenen 
Satzungsänderung teilweise aufgehoben und auf 
einen Betrag von EUR 57.525.732,00 reduziert. 
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(3) § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung der Gesell-
schaft wird dafür wie folgt neu gefasst:

„§ 6 Bedingtes Kapital 2021

6.1 Zur Bedienung der aufgrund des von der 
Hauptversammlung vom 16. April 2021 
unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten und 
mit Beschluss der Hauptversammlung vom 
28. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 11 
lit. a) geänderten Ermächtigungsbeschlus-
ses begebbaren Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (nachstehend gemein-
sam „Schuldverschreibungen 2021“), wird 
ein bedingtes Kapital geschaffen.

6.2 Das Grundkapital ist um bis zu  
EUR 57.525.732,00 durch Ausgabe von 
bis zu 57.525.732 neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien mit Gewinnberech-
tigung bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 
2021“).

6.3 Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur in-
soweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. 
Gläubiger von Schuldverschreibungen, 
die von der Gesellschaft oder abhängigen 
oder im unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehen-
den Gesellschaften aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 16. April 2021 unter Tagesordnungs-
punkt 9 in seiner durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 28. Mai 2025 
unter Tagesordnungspunkt 11 lit. a)  
geänderten Fassung ausgegeben bzw. 
garantiert werden, von ihren Wandlungs- 
oder Optionsrechten Gebrauch machen 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen 
oder soweit die Gesellschaft anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien 
der Gesellschaft gewährt und soweit die 
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten nicht 
durch eigene Aktien, durch Aktien aus 
genehmigtem Kapital oder durch andere 
Leistungen bedient werden.

6.4 Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 
dem nach Maßgabe des Ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom 
16. April 2021 unter Tagesordnungspunkt 9 
jeweils festzulegenden Wandlungs- oder 
Optionspreis.

6.5 Die neuen Aktien nehmen von dem 
Beginn des Geschäftsjahrs, in dem sie 
durch Ausübung von Wandlungs- oder 
Optionsrechten, durch die Erfüllung von 
Wandlungs- oder Optionspflichten oder 
durch Gewährung anstelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrags entstehen, und 
für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am 
Gewinn teil; abweichend hiervon kann 
der Vorstand, sofern rechtlich zuläs-
sig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
festlegen, dass die neuen Aktien vom 
Beginn des Geschäftsjahrs an, für das 
im Zeitpunkt der Ausübung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung 
von Wandlungs- oder Optionspflichten 
oder der Gewährung anstelle des fälligen 
Geldbetrags noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am 
Gewinn teilnehmen.

6.6 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der be-
dingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

6.7 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4.1 
und § 6.2 der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Inanspruchnahme des beding-
ten Kapitals und nach Ablauf sämtlicher 
Options- und Wandlungsfristen zu 
ändern.“

b) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 
und zum Ausschluss des Bezugsrechts
Die nachfolgende Ermächtigung des Vorstands zur 
Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente wird mit Eintragung der unter  
lit. c) dieses Tagesordnungspunkts 11 vorgeschlagenen 
Satzungsänderung wirksam.

aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktien-
zahl

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 27. Mai 2030 einma-
lig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den 
Namen lautende Wandelschuldverschreibungen,  
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte  
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (nachste-
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hend gemeinsam „Schuldverschreibungen“)  
im Gesamtnennbetrag von bis zu  
EUR 10.000.000.000,00 mit oder ohne Lauf-
zeitbegrenzung zu begeben und den Gläubigern 
bzw. Inhabern von Schuldverschreibungen im 
Zeitpunkt ihrer jeweiligen Begründung Wand-
lungs- oder Optionsrechte auf Aktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von bis zu EUR 164.570.585,00 
nach näherer Maßgabe der jeweiligen Options 
bzw. Wandelanleihebedingungen bzw. Ge-
nussrechtsbedingungen (im Folgenden jeweils 
„Bedingungen“) zu gewähren. Die jeweiligen 
Bedingungen können auch Pflichtwandlungen 
zum Ende der Laufzeit oder zu anderen Zeiten 
vorsehen, einschließlich der Verpflichtung zur 
Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts. 
Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann 
auch ganz oder teilweise gegen Erbringung einer 
Sacheinlage erfolgen.

Die Schuldverschreibungen können außer in 
Euro auch – unter Begrenzung auf den entspre-
chenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen 
Währung eines Mitgliedstaates der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OSZE) begeben werden. Des 
Weiteren können die Schuldverschreibungen 
daneben durch von der Gesellschaft abhängige 
oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesell-
schaften begeben werden; in diesem Fall wird 
der Vorstand ermächtigt, für die abhängige oder 
im Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaft die 
Garantie für die Schuldverschreibungen zu über-
nehmen und den Gläubigern solcher Schuldver-
schreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte 
auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren, wobei 
diese auch die Verpflichtung zur Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte enthalten kön-
nen. Bei Emission der Schuldverschreibungen 
können bzw. werden diese im Regelfall in jeweils 
unter sich gleichberechtigte Teilschuldverschrei-
bungen eingeteilt.

Der Vorstand der Gesellschaft ist nur berechtigt, 
Schuldverschreibungen auszugeben, soweit 
die Anzahl von Aktien, die zur Bedienung der 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 
Optionspflichten aus bedingtem Kapital ausge-
geben wurden oder auszugeben sind, 30 % des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens oder – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
nicht überschreitet. Auf diese Höchstgrenze von 

30 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aus genehmigtem Kapital aus-
gegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden 
Sätzen dieses Absatzes verminderte Höchst-
grenze wird mit Wirksamwerden einer nach 
der Verminderung von der Hauptversammlung 
beschlossenen neuen Ermächtigung gem. § 202 
oder § 221 AktG (in Verbindung mit einem be-
dingten Kapital gem. § 192 AktG) wieder erhöht, 
soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens 
aber bis zu 30 % des Grundkapitals nach den 
Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes.

bb) Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsaus-
schluss

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugs-
recht auf die Schuldverschreibungen einzuräu-
men. Die Schuldverschreibungen können auch 
von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) 
oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 
1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Geset-
zes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 
Abs. 5 AktG zum Bezug anzubieten (sog. mittel-
bares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
die Schuldverschreibungen mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats auszuschließen,

(1) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
auszunehmen; 

(2) soweit es erforderlich ist, um Inhabern 
von Schuldverschreibungen, die von der 
Gesellschaft oder einer abhängigen oder 
unmittelbaren bzw. mittelbar in Mehr-
heitsbesitz stehenden Gesellschaft bereits 
ausgegeben wurden oder noch werden, 
ein Bezugsrecht in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
nach Erfüllung von Wandlungs- oder Op-
tionspflichten als Aktionär zustünde;

(3) sofern die Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten gegen 
Barleistung ausgegeben werden und  
der Ausgabepreis den nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermit-
telten Marktwert der Schuldverschreibungen 
nicht wesentlich im Sinne der §§ 221  
Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet. Diese Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur 
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für Schuldverschreibungen mit Rechten  
auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag 
des Grundkapitals von insgesamt nicht 
mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch – falls dieser Wert 
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung. Auf diese Höchst-
grenze von 10 % des Grundkapitals sind 
Aktien der Gesellschaft anzurechnen,  
(i) die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert werden und 
(ii) die zur Bedienung von Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder  
Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- 
oder Optionspflichten ausgegeben werden 
oder auszugeben sind, sofern diese 
Schuldverschreibungen in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben wurden. Die gemäß den 
vorstehenden Sätzen dieses Absatzes 
verminderte Höchstgrenze wird mit Wirk-
samwerden einer nach der Verminderung 
von der Hauptversammlung beschlossenen 
neuen Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
wieder erhöht, soweit die neue Ermäch-
tigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % 
des Grundkapitals nach den Vorgaben von 
Satz 1 dieses Absatzes;

(4) soweit sie gegen Sacheinlagen insbe-
sondere – aber ohne Beschränkung 
hierauf – zum Zwecke des (auch mit-
telbaren) Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen und sonstigen mit einem 
Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang 
stehenden Vermögensgegenständen 
(einschließlich Forderungen), Immobilien 
und Immobilienportfolios ausgegeben 
werden, sofern der Wert der Sacheinlage 
in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem nach vorstehenden lit. b), bb), (3) zu 
ermittelnden Wert der Schuldverschrei-
bungen steht.

Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen 
Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 
sind insgesamt auf einen Betrag, der 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert 
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausnutzung 
dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf die 
vorgenannte 10 %-Grenze sind Aktien der 
Gesellschaft anzurechnen, (i) die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts aus anderen Ermächtigungen 
ausgegeben werden und (ii) die zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 
Optionspflichten ausgegeben werden oder aus-
zugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen 
dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze wird 
mit Wirksamwerden einer nach der Vermin-
derung von der Hauptversammlung beschlos-
senen neuen Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre wieder erhöht, 
soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens 
aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach den 
Vorgaben des Satzes 1 dieses Absatzes.

cc) Wandlungs- und Optionsrechte 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen 
mit Wandlungsrecht können die Gläubiger 
ihre Schuldverschreibungen nach Maßgabe 
der Bedingungen in Aktien der Gesellschaft 
wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich 
aus der Division des Nennbetrags einer Teil-
schuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. 
Das Wandlungsverhältnis kann sich auch durch 
Division des unter dem Nennbetrag liegenden 
Ausgabepreises einer Teilschuldverschreibung 
durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Das 
Wandlungsverhältnis kann auf eine ganze Zahl 
auf- oder abgerundet werden; ferner kann 
eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt 
werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, 
dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 
ausgeglichen werden. Die Bedingungen können 
auch ein variables Wandlungsverhältnis vorsehen. 
Der anteilige Betrag am Grundkapital der je 
Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien 
darf den Nennbetrag der einzelnen Teilschuld-
verschreibung nicht übersteigen.

Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldver-
schreibungen werden jeder Teilschuldverschrei-
bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, 
die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom 
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Vorstand festzulegenden Bedingungen zum 
Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigen. 
Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass 
der Optionspreis ganz oder teilweise auch durch 
Übertragung von Teilschuldverschreibungen 
erbracht werden kann. Das Bezugsverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 
einer Teilschuldverschreibung durch den 
Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft. 
Das Bezugsverhältnis kann auf eine ganze 
Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann 
eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt 
werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, 
dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 
ausgeglichen werden. Die Bedingungen können 
auch ein variables Bezugsverhältnis vorsehen. 
Der anteilige Betrag am Grundkapital der je 
Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien 
darf den Nennbetrag der einzelnen Teilschuld-
verschreibung nicht übersteigen.

dd) Wandlungs- und Optionspflichten 

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen 
können auch eine Wandlungs- oder Options-
pflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem 
anderen Zeitpunkt (jeweils auch „Endfällig-
keit“) begründen oder das Recht der Gesell-
schaft vorsehen, bei Endfälligkeit den Inhabern 
von Schuldverschreibungen ganz oder teilweise 
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. In diesen 
Fällen kann der Wandlungs- oder Optionspreis 
für eine Aktie dem arithmetischen Durch-
schnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesell-
schaft im Xetra-Handel (oder einem entspre-
chenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der zehn aufeinan-
derfolgenden Börsentage vor oder nach dem Tag 
der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser 
unterhalb des unter nachstehendem lit. b) ee) 
genannten Mindestpreises liegt. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der 
bei Endfälligkeit je Teilschuldverschreibung 
auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag 
der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht 
übersteigen. § 9 Abs. 1 AktG in Verbindung mit 
§ 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten.

ee) Wandlungs- und Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder 
Optionspreis für eine Aktie muss – mit Aus-
nahme der Fälle, in denen eine Options- oder 
Wandlungspflicht vorgesehen ist – entweder 
mindestens 80 % des arithmetischen Durch-
schnitts des Schlusskurses der Aktie der Gesell-

schaft im Xetra-Handel (oder einem entspre-
chenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den zehn Börsentagen vor 
dem Tag der endgültigen Entscheidung des 
Vorstands über die Platzierung von Schuld-
verschreibungen bzw. über die Annahme oder 
Zuteilung durch die Gesellschaft im Rahmen 
einer Platzierung von Schuldverschreibungen 
betragen oder – für den Fall der Einräumung 
eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des 
arithmetischen Durchschnitts des Schlusskurses 
der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel 
(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) 
während (i) der Tage, an denen die Bezugs- 
rechte an der Frankfurter Wertpapierbörse 
gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden 
letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, 
oder (ii) der Tage ab Beginn der Bezugsfrist  
bis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Bezugspreises entsprechen. §§ 9 Abs. 1 und 
199 AktG bleiben unberührt.

Bei mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten verbundenen 
Schuldverschreibungen kann der Wandlungs- oder 
Optionspreis unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG 
aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach 
näherer Bestimmung der Bedingungen dann er-
mäßigt werden, wenn die Gesellschaft während 
der Wandlungs- oder Optionsfrist unter Einräu-
mung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das 
Grundkapital erhöht oder wenn die Gesellschaft 
weitere Schuldverschreibungen begibt bzw. 
sonstige Optionsrechte gewährt oder garantiert 
und den Inhabern von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-
lungs- oder Optionspflichten kein Bezugsrecht 
in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen 
nach Ausübung der Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. der Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionspflichten zustünde. Die Ermäßigung des 
Options- oder Wandlungspreises kann auch 
nach Maßgabe der näheren Bestimmungen der 
Schuldverschreibungen durch eine Barzahlung 
bei Ausübung des Options- oder Wandlungs-
rechts bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionspflichten erfüllt werden. Die Bedingungen 
können auch für andere Maßnahmen, die zu 
einer Verwässerung des Werts der Wandlungs- 
oder Optionsrechte führen können (z.B. auch bei 
Zahlung einer Dividende), eine wertwahrende 
Anpassung des Wandlungs- oder Optionspreises 
vorsehen. In jedem Fall darf der anteilige Betrag 
am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung 
zu beziehenden Aktien den Nennbetrag der 
jeweiligen Teilschuldverschreibung nicht über-
steigen.
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ff) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

Die Bedingungen können jeweils festlegen, dass 
im Fall der Wandlung oder Optionsausübung 
bzw. bei Erfüllung der Options- oder Wand-
lungspflichten, nach Wahl der Gesellschaft 
auch eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem 
Kapital oder andere Leistungen gewährt werden 
können. Ferner kann vorgesehen werden, 
dass die Gesellschaft im Fall der Wandlung 
oder Optionsausübung bzw. bei Erfüllung der 
Options- und Wandlungspflichten den Inhabern 
der Schuldverschreibungen nicht Aktien der 
Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert 
in Geld zahlt oder börsennotierte Aktien einer 
anderen Gesellschaft gewährt.

Die Bedingungen können andererseits auch das 
Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fälligkeit 
der Schuldverschreibungen den Inhabern der 
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise 
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Aktien der Gesellschaft oder börsennotierte 
Aktien einer anderen Gesellschaft zu gewähren.

In den Bedingungen der Schuldverschreibungen 
kann außerdem vorgesehen werden, dass die 
Zahl der bei Ausübung der Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wand-
lungs- oder Optionspflichten zu beziehenden 
Aktien variabel ist und/oder der Wandlungs- 
oder Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand 
festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von 
der Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge 
von Verwässerungsschutzbestimmungen  
während der Laufzeit verändert werden kann.

gg) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren 
Anleihebedingungen

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der 
Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, 
Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wand-
lungs- oder Optionspreis und den Wandlungs- 
oder Optionszeitraum festzusetzen bzw. im 
Einvernehmen mit den Organen der die Schuld-
verschreibungen begebenden, abhängigen oder 
in unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheits-
besitz stehenden Gesellschaft festzulegen.

c) Satzungsänderung; neues bedingtes Kapital
Zur Bedienung der Schuldverschreibungen, die auf-
grund der unter lit. b) dieses Tagesordnungspunkts 
zu beschließenden Ermächtigung begebbar sind, wird 
ein bedingtes Kapital („Bedingtes Kapital 2025 II“) 
geschaffen.

Für das Bedingte Kapital 2025 II wird ein neuer § 6b 
der Satzung der Gesellschaft hinzugefügt:

„§ 6b Bedingtes Kapital 2025 II

6b.1  Zur Bedienung der aufgrund des von der 
Hauptversammlung vom 28. Mai 2025 
unter Tagesordnungspunkt 11 gefassten 
Ermächtigungsbeschlusses begebbaren 
Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechte 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 
(nachstehend gemeinsam „Schuldver-
schreibungen“) wird ein bedingtes Kapital 
geschaffen.

6b.2  Das Grundkapital der Gesellschaft  
ist zu diesem Zweck um bis zu  
EUR 164.570.585,00 durch Ausgabe  
von bis zu 164.570.585 neuen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien mit  
Gewinnberechtigung bedingt erhöht  
(„Bedingtes Kapital 2025 II“).

6b.3  Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur in-
soweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. 
Gläubiger von Schuldverschreibungen, 
die von der Gesellschaft oder abhängigen 
oder im unmittelbaren oder mittelbaren  
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehenden Gesellschaften aufgrund des 
vorstehenden Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung ausgegeben bzw. 
garantiert werden, von ihren Wandlungs- 
oder Optionsrechten Gebrauch machen 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
aus solchen Schuldverschreibungen erfül-
len oder soweit die Gesellschaft anstelle 
der Zahlung des fälligen Geldbetrags Ak-
tien der Gesellschaft gewährt und soweit 
die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten nicht 
durch eigene Aktien, durch Aktien aus 
genehmigtem Kapital oder durch andere 
Leistungen bedient werden.

6b.4  Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
genannten Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung jeweils festzulegenden 
Wandlungs- oder Optionspreis.

6b.5  Die neuen Aktien nehmen von dem 
Beginn des Geschäftsjahrs, in dem sie 
durch Ausübung von Wandlungs- oder 
Optionsrechten, durch die Erfüllung von 
Wandlungs- oder Optionspflichten oder 
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durch Gewährung anstelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrags entstehen, und 
für alle nachfolgenden Geschäftsjahre  
am Gewinn teil; abweichend hiervon kann  
der Vorstand, sofern rechtlich zulässig,  
mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
festlegen, dass die neuen Aktien vom 
Beginn des Geschäftsjahrs an, für das 
im Zeitpunkt der Ausübung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung 
von Wandlungs- oder Optionspflichten 
oder der Gewährung anstelle des fälligen 
Geldbetrags noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am 
Gewinn teilnehmen.

6b.6  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der beding-
ten Kapitalerhöhung festzusetzen.

6b.7  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4.1 
und § 6b.2 der Satzung entsprechend  
der jeweiligen Inanspruchnahme des 
bedingten Kapitals und nach Ablauf sämt-
licher Options- und Wandlungsfristen  
zu ändern.“

d) Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister
Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) und  
lit. c) dieses Tagesordnungspunkts 11 genannten Be-
schlüsse zur Satzungsänderung erst am 30. Juni 2025 
oder unverzüglich danach zur Eintragung in das  
Handelsregister anzumelden. Die zeitliche Bestim-
mung über die Anmeldung soll einen zeitlichen 
Gleichlauf zwischen dem neuen Genehmigten Kapital 
2025 und der hierin beschlossenen Ermächtigung zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen ermöglichen. 
Aus Vereinfachungsgründen soll zu diesem Zeitpunkt 
auch die unter lit. a) vorgesehene teilweise Aufhebung 
des Bedingten Kapitals 2021 zur Eintragung angemel-
det werden.

Die Anmeldung hat mit der Maßgabe zu erfolgen, 
dass zunächst die teilweise Aufhebung des Bedingten 
Kapitals 2021 eingetragen wird, dies jedoch nur dann, 
wenn unmittelbar anschließend das Bedingte Kapital 
2025 II eingetragen wird.

Der Vorstand wird, vorbehaltlich des vorstehenden 
Absatzes, ermächtigt, die beschlossene teilweise 
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 und die be-
schlossene Schaffung des Bedingten Kapitals 2025 II, 
einschließlich der Änderung von § 6 der Satzung  
und der Einfügung von § 6b der Satzung, unabhängig 
von den übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Sollte sich das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Tage 
der Hauptversammlung noch verändern, so behalten sich 
Vorstand und Aufsichtsrat vor, der Hauptversammlung einen 
entsprechend angepassten Beschlussvorschlag zur Abstim-
mung zu unterbreiten, der ein Bedingtes Kapital 2025 II 
vorsieht, welches 20 % des am Tage der Hauptversammlung 
eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, 
sowie entsprechend angepasste Beträge für die Ermächtigung 
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen. 

Der Vorstand hat einen Bericht über die Gründe für die 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. 
Dieser Bericht ist dieser Einladung zur Hauptversammlung in 
der Anlage (Ziffer 3) beigefügt.
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Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung 
zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen  
im Zusammenhang mit der Hauptversammlung stehen ab  
Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.vonovia.com/investoren/hv  
zur Verfügung.

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungs-
pflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsver-
langen von Aktionären werden ebenfalls über die oben genannte 
Internetseite zugänglich gemacht werden. Über die Internetseite 
ist auch das InvestorPortal erreichbar (siehe unter III.). Unter 
dieser Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch 
die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

Der Vorstand der Gesellschaft hat gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG 
in Verbindung mit § 14a.1 der Satzung der Gesellschaft vorgesehen, 
die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
mit der Möglichkeit zur Verfolgung der Hauptversammlung und 
Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Zuschaltung 
(Zuschaltung) über das InvestorPortal (siehe sogleich) als virtuelle 
Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) ist daher 
ausgeschlossen. Die Hauptversammlung findet unter physischer 
Anwesenheit der Versammlungsleiterin, der Mitglieder des Vor-
stands, der Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats, des mit der Niederschrift beauftragten Notars 
und der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in den Geschäfts-
räumen der Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum 
statt. Den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern ist die Teilnahme im 
Wege der Bild- und Tonübertragung nach § 15.4 der Satzung der 
Gesellschaft gestattet.

Internetgestütztes, passwortgeschütztes InvestorPortal

Die Gesellschaft unterhält unter https://www.vonovia.com/ 
investoren/hv ein internetgestütztes, passwortgeschütztes Online- 
Portal (InvestorPortal). Ordnungsgemäß angemeldete und legi-
timierte Aktionäre oder deren Bevollmächtigte können sich über 
den Internetservice elektronisch zur Hauptversammlung zuschal-
ten und Aktionärsrechte ausüben sowie im Wege elektronischer 
Kommunikation die gesamte Hauptversammlung live in Bild und 
Ton verfolgen. Weder die elektronische Zuschaltung zur Hauptver-
sammlung noch das Verfolgen der Hauptversammlung live in Bild 
und Ton ermöglichen eine Teilnahme an der Hauptversammlung 
im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG oder eine Stimmrechtsaus-
übung über elektronische Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 AktG. Bei diesen Regelungen handelt es sich trotz 
ähnlicher Bezeichnungen im Aktiengesetz um andere Rechte als 
die in dieser Einberufung festgelegten Teilnahmerechte. Um das 
InvestorPortal nutzen zu können, müssen sich die Aktionäre (bzw. 
deren Bevollmächtigte) mit dem Zugangscode, den sie entweder 
mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung oder der 
Zugangskarte erhalten oder den sie bereits nach Erstzugang in  
das InvestorPortal selbst vergeben haben, einloggen.

Weitere Einzelheiten zum InvestorPortal und den Anmelde-  
und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen  
mit dem Einladungsschreiben bzw. im Internet unter  
https://www.vonovia.com/investoren/hv Aktionäre und  
ihre Bevollmächtigten sollten auch die technischen Hinweise  
am Ende dieser Einladungsbekanntmachung beachten.

Hinweise zu den Abstimmungen

Die vorgesehenen Abstimmungen unter den Tagesordnungspunkten 
2 bis 5 sowie 8 bis 11 haben verbindlichen Charakter. Die unter  
den Tagesordnungspunkten 6 und 7 vorgesehenen Abstimmungen  
über die Billigung des Vergütungsberichts sowie des Vergütungs- 
systems für den Vorstand haben empfehlenden Charakter.  

II.  Internetseite der Gesellschaft 
und dort zugängliche Unter- 
lagen und Informationen

III.   Durchführung der  
Hauptversammlung als  
virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz  
der Aktionäre und  
ihrer Bevollmächtigten, 
Übertragung in Bild und  
Ton im InvestorPortal

https://www.vonovia.com/investoren/hv
https://www.vonovia.com/investoren/hv
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Bei sämtlichen Abstimmungen besteht die Möglichkeit mit „Ja“ 
(Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) zu stimmen oder sich der 
Stimme zu enthalten.

Hinweise zu Datums- und Zeitangaben  
in dieser Hauptversammlungseinladung

Jedes in dieser Hauptversammlungseinladung angegebene Datum 
und jede Uhrzeit bezieht sich auf die Mitteleuropäische Sommer-
zeit (MESZ). Zur Bestimmung der jeweiligen Daten und Zeiten 
gemäß koordinierter Weltzeit (UTC) sind jeweils zwei Stunden 
von der Angabe gemäß MESZ abzuziehen (z.B. der 28. Mai 2025, 
10:00 Uhr MESZ entspricht dem 28. Mai 2025, 08:00 Uhr UTC).

Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen 
Vorschriften, insbesondere des HGB und des AktG, finden auf die 
Vonovia SE aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1  
lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 
des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen 
Gesellschaft (SE) (SE-VO) Anwendung, soweit sich aus speziellen 
Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt.

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung be-
trägt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 822.852.925,00 
und ist eingeteilt in 822.852.925 Stückaktien. Jede Stückaktie 
gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. 
Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung beträgt somit 822.852.925. Die mit der Gesell-
schaft verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 71 ff. AktG 
halten zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. 

2. Voraussetzungen für die Zuschaltung und die 
Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere 
des Stimmrechts
Zur Zuschaltung zu der Hauptversammlung und zur  
Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimm-
rechts, sind nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder 
durch Bevollmächtigte – berechtigt, die im Aktienregister 
eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft so rechtzeitig 
angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung 
bis spätestens Mittwoch, den 21. Mai 2025, 24:00 Uhr, 
über das InvestorPortal oder unter einer der nachfolgenden 
Adressen (die Anmeldeadressen)

unter der Anschrift:
Vonovia SE
c/o Computershare Operations Center
80249 München 

oder 

unter der E-Mail-Adresse:
anmeldestelle@computershare.de

in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) in  
deutscher oder englischer Sprache zugegangen ist (ordnungs-
gemäß angemeldete Aktionäre).

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 
Satz 1 AktG Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und 
gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für das Teilnah-
merecht sowie für die Anzahl der einem Aktionär zustehenden 
Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des 
Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. 
Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit 
von Donnerstag, 22. Mai 2025, bis einschließlich zum Tag 
der Hauptversammlung, also bis einschließlich Mittwoch, 
28. Mai 2025, keine Umschreibungen im Aktienregister 
vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des 

IV.  Weitere Angaben  
 zur Einberufung
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Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand 
nach der letzten Umschreibung am Mittwoch, 21. Mai 2025. 
Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenanntes 
Technical Record Date) ist mithin Mittwoch, 21. Mai 2025, 
24:00 Uhr.

Durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung werden die 
Aktien nicht blockiert; die Aktionäre können über die Aktien 
auch nach erfolgter Anmeldung frei verfügen.

Die Unterlagen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung 
wird die Gesellschaft allen Aktionären unaufgefordert mit-
teilen, die spätestens zu Beginn des 21. Tages vor dem Tag 
der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft 
eingetragen sind, sowie den Aktionären und Intermediären, 
die die Mitteilung verlangt haben, und den Vereinigungen 
von Aktionären, die die Mitteilung verlangt oder die in der 
letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben.

Intermediäre (insbesondere Kreditinstitute), Aktionärs- 
vereinigungen, Stimmrechtsberater und Personen, die sich 
geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, dürfen das 
Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren 
Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur  
aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. Einzel-
heiten zu dieser Ermächtigung finden sich in § 135 AktG.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich  
in den an die Aktionäre übersandten Anmeldeunterlagen 
sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.vonovia.com/investoren/hv.

3. Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des 
Stimmrechts und sonstiger Rechte
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimm-
recht und sonstige Rechte in der Hauptversammlung nach 
entsprechender Vollmachtserteilung (mit dem Recht zur Un-
tervollmachtserteilung) auch durch einen Bevollmächtigten, 
beispielsweise ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Bevollmäch-
tigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-
schaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach  
§ 135 AktG erteilt wird.

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach  
§ 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre (insbeson-
dere Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
berater oder Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber 
Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Haupt-
versammlung erbieten) sind in der Regel Besonderheiten zu 
beachten. Aktionäre, die eine Vollmacht zur Stimmrechts-
ausübung nach § 135 AktG erteilen wollen, werden gebeten, 

etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung bei den 
jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen und sich mit 
diesen abzustimmen.

Intermediären (insbesondere Kreditinstituten), Aktionärs- 
vereinigungen, Stimmrechtsberatern und Personen, die sich 
geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, wird, wenn 
sie eine Mehrzahl von Aktionären vertreten, empfohlen, sich 
im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der Aus-
übung des Stimmrechts unter folgender E-Mail-Adresse zu 
melden: anmeldestelle@computershare.de.

Wenn weder ein Intermediär (insbesondere ein Kredit- 
institut), noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechts- 
berater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber 
Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Haupt- 
versammlung erbietet, nach § 135 AktG bevollmächtigt wird, 
kann die Vollmacht entweder gegenüber der Gesellschaft  
oder unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten (in diesem  
Falle bedarf es des Nachweises der Bevollmächtigung gegen- 
über der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB)) erteilt 
werden.

Die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft oder der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
ist der Gesellschaft über das InvestorPortal oder unter einer 
der oben unter Abschnitt 2 genannten Anmeldeadressen 
zu übermitteln. Entsprechendes gilt für den Widerruf der 
Vollmacht.

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder 
deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Ge-
sellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail, so muss diese 
aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft spätestens 
bis Dienstag, den 27. Mai 2025, 24:00 Uhr, zugehen. Der 
Nachweis einer auf diesem Wege erteilten Bevollmächti-
gung kann dadurch geführt werden, dass der Nachweis (z.B. 
Kopie oder Scan der Vollmacht) an die vorstehend genannte 
Adresse oder E-Mail-Adresse übermittelt wird.

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können für die 
Vollmachtserteilung ein Vollmachtsformular auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter https://www.vonovia.com/
investoren/hv herunterladen. Möglich ist aber auch, das auf 
der Eintrittskarte enthaltene Formular für die Erteilung einer 
Vollmacht zu nutzen oder eine gesonderte Vollmacht in 
Textform auszustellen.

Unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz 
zulässigen Wegs zur Übermittlung der Vollmacht bzw. des 
Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten an 
die Gesellschaft, kann die Bevollmächtigung eines Dritten  
bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) bis 
zum Beginn der Abstimmung auch elektronisch über 
das InvestorPortal erfolgen. Die Zuschaltung des Bevoll-
mächtigten über das InvestorPortal setzt voraus, dass der 
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Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die diesem auf seine 
Anmeldung hin übersandten Zugangsdaten rechtzeitig 
erhält. Erfolgt die Bevollmächtigung über das InvestorPortal, 
wird eine Anmeldebestätigung mit neuen Zugangsdaten 
generiert und der Aktionär kann entscheiden, ob diese per 
Post oder E-Mail an den Bevollmächtigten gesendet werden 
soll oder der Aktionär diese dem Bevollmächtigten übergibt. 
Auch in diesem Fall ist der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft erforderlich. Der Nachweis der 
Bevollmächtigung ist auf den oben beschriebenen Wegen an 
die Gesellschaft zu übermitteln.

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch  
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Darüber hinaus hat die Gesellschaft Stimmrechtsvertreter  
benannt, welche bei ordnungsgemäßer Anmeldung eben-
falls mit der Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt 
werden können. 

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eige-
nem Ermessen ausüben. Die Stimmrechtsvertreter können 
das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesord-
nung ausüben, zu denen Aktionäre eindeutige Weisung 
erteilen. Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge 
zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen 
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von 
Fragen oder Anträgen entgegen.

Die Erteilung einer solchen Vollmacht mit Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist im Vorfeld der 
Hauptversammlung mittels des Vollmachts- und Weisungs- 
formulars möglich, welches auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://www.vonovia.com/investoren/hv zum 
Download bereitgehalten wird. Das Formular ist an eine der 
oben unter Abschnitt 2 genannten Anmeldeadressen zu 
übermitteln.

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft und die Erteilung von Weisungen an sie über die oben 
genannten Übermittlungswege müssen der Gesellschaft bis 
Dienstag, den 27. Mai 2025, 24:00 Uhr, zugehen; sie bedür-
fen der Textform (§ 126b BGB). Gleiches gilt für Änderung 
und den Widerruf der Vollmacht bzw. Weisung. Maßgeblich 
für die Erteilung, Änderung und den Widerruf der Vollmacht 
bzw. Weisung ist der Zugang der Vollmacht bzw. Weisung 
bei der Gesellschaft.

Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht 
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft steht auch das 
InvestorPortal zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das 
InvestorPortal ist bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag 
der Hauptversammlung möglich. Über das InvestorPortal 
kann auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn 
der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und 
Weisung geändert oder widerrufen werden.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstim-
mung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt die Weisung zu 
diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt 
der Einzelabstimmung. Weisungen gelten auch für etwaige 
in der Einladung in Aussicht gestellte Anpassungen der 
Beschlussvorschläge.

5. Stimmabgabe durch Briefwahl
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder deren Bevoll-
mächtigte können ihre Stimme in Textform (§ 126b BGB) oder 
im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abgeben. 
Sie können das auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.vonovia.com/investoren/hv zum Download 
bereitstehende Formular für die Briefwahl nutzen.

Bei Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist Folgendes 
zu beachten:

Briefwahlstimmen können in Textform (§ 126b BGB) an die 
Gesellschaft unter einer der oben unter Abschnitt 2 genann-
ten Anmeldeadressen bis Dienstag, den 27. Mai 2025,  
24:00 Uhr, abgegeben, geändert oder widerrufen werden. 
In allen diesen Fällen ist der Zugang der Briefwahlstimme 
bzw. der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft 
entscheidend.

Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektroni-
schen Briefwahl steht auch das InvestorPortal zur Verfügung. 
Die elektronische Briefwahl über das InvestorPortal ist bis 
zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversamm-
lung möglich. Über das InvestorPortal können auch während 
der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung 
etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben 
geändert oder widerrufen werden.

Auch Intermediäre (insbesondere Kreditinstitute), Aktio-
närsvereinigungen, Stimmrechtsberater und Personen, die 
sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können 
sich der Briefwahl bedienen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstim-
mung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt die Stimmabgabe 
per Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend 
für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Stimmabgaben per 
Briefwahl gelten auch für etwaige in der Einladung in Aussicht 
gestellte Anpassungen der Beschlussvorschläge.
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8. Weitere Rechte der Aktionäre 
a) Anträge von Aktionären auf Ergänzung  

der Tagesordnung gemäß Art. 56 SE-VO,  
§ 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG
Ein Aktionär oder mehrere Aktionäre, deren Anteile zusammen 
fünf Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum  
ist gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50  
Abs. 2 SEAG für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer 
Europäischen Aktiengesellschaft (SE) erforderlich; § 50  
Abs. 2 SEAG entspricht dabei inhaltlich der Regelung des  
§ 122 Abs. 2 AktG.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen.

Ein solches Ergänzungsverlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) 
oder in elektronischer Form, d.h. unter Verwendung einer 
qualifizierten elektronischen Signatur (§ 126a BGB), an den 
Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindes-
tens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei 
nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also 
Sonntag, 27. April 2025, 24:00 Uhr. Später zugegangene 
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir, an folgende Adresse 
zu übermitteln:

Vonovia SE
– Vorstand –
Universitätsstraße 133
44803 Bochum

Bei Nutzung der elektronischen Form (§ 126a BGB) sind Ergän-
zungsverlangen per E-Mail an hauptversammlung@vonovia.de 
zu übermitteln.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.vonovia.com/investoren/
hv bekannt gemacht und den Aktionären nach § 125 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 AktG mitgeteilt.

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von  
Aktionären gemäß § 126 und § 127 AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, einen Gegenantrag gegen 
die Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 
bestimmten Punkten der Tagesordnung zu stellen sowie 
Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und des 
Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (Tagesord-
nungspunkt 5) sowie zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
(Tagesordnungspunkt 8) zu machen.

6. Weitere Informationen zur  
Stimmrechtsausübung
Sollten Stimmrechte innerhalb der Frist auf mehreren  
Wegen (z.B. sowohl per Brief, per E-Mail, elektronisch über 
das InvestorPortal oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2  
Satz 3 AktG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 9  
Abs. 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212) 
ausgeübt bzw. eine Vollmacht und ggf. Weisungen erteilt 
werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des  
Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt:

1. per Internet (InvestorPortal), 2. gemäß § 67c Abs. 1  
und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1  
und 3 und Art. 9 Abs. 4 der Durchführungsverordnung  
(EU) 2018/1212, 3. per E-Mail, 4. per Brief, und 5. auf  
anderen in der Einladung genannten Wegen.

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen verschiedenen 
Inhalts (z.B. Bevollmächtigung und Stimmabgabe) eingehen, 
gilt Folgendes: 

Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung 
von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft; die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
werden insoweit von einer ihnen erteilten Vollmacht keinen 
Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten. 
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft haben ihrerseits Vorrang gegenüber der 
Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen Intermediär, 
eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater gemäß 
§ 134a AktG sowie einer Person, die sich geschäftsmäßig 
gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung erbietet (§ 135 Abs. 8 AktG).

Sollte ein/e vom Aktionär bzw. Bevollmächtigten benannte/r  
Intermediär, Aktionärsvereinigung, Stimmrechtsberater ge- 
mäß § 134a AktG oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Person zur Vertretung nicht bereit sein, werden 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Vertretung 
entsprechend den Weisungen bevollmächtigt.

Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklä-
rung ist maßgeblich.

7. Hinweise für Intermediäre
Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Stimmabgabe 
(auch durch Bevollmächtigte), die Erteilung von Vollmacht 
und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter und die Bevollmächtigung Dritter können 
auch über Intermediäre gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2  
Satz. 3 AktG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und 3 und Art. 9  
Abs. 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 im 
ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) 
an die Gesellschaft übermittelt werden. Für eine Anmeldung 
per SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relations-
hip Management Application (RMA) erforderlich.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft 
unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens  
14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs 
und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen 
sind, also spätestens am Dienstag, den 13. Mai 2025,  
24:00 Uhr, zugegangen sind, werden nach Maßgabe der  
§§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, 
einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme  
der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.vonovia.com/investoren/hv 
zugänglich gemacht.

Die gemäß §§ 126, 127 AktG benannten Gründe, bei deren 
Vorliegen ein Gegenantrag oder Wahlvorschlag oder deren 
etwaige Begründung nicht über die Internetseite zugänglich 
gemacht werden müssen, sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.vonovia.com/investoren/hv  
beschrieben. Die Begründung braucht insbesondere nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 
als 5.000 Zeichen beträgt.

Für die Übermittlung von Gegenanträgen, Wahlvorschlägen 
und sonstigen Anfragen von Aktionären zur Hauptversamm-
lung ist folgende Adresse ausschließlich maßgeblich:

Vonovia SE
– Rechtsabteilung –
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
E-Mail: hauptversammlung@vonovia.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
müssen nicht zugänglich gemacht werden.

Nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Gegen- 
anträge und Wahlvorschläge gelten gemäß §§ 121 Abs. 4b,  
126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung  
gestellt. Ein zugänglich zu machender Gegenantrag oder 
Wahlvorschlag wird im InvestorPortal zur Abstimmung  
gestellt. Zu ihnen kann das Stimmrecht nach erfolgter recht-
zeitiger Anmeldung auf den in der Einberufung der Haupt-
versammlung beschriebenen Wegen ausgeübt werden. 
Sofern der Aktionär, der den Antrag und / oder Wahlvor-
schlag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert oder 
nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet 
ist, muss der Antrag und / oder Wahlvorschlag in der  
Versammlung nicht behandelt werden.

c) Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG
Die Aktionäre haben gemäß § 130a Abs. 1 AktG das Recht, 
vor der Versammlung Stellungnahmen zu den Gegenständen 
der Tagesordnung im Textformat im Wege elektronischer 
Kommunikation einzureichen. Diese Stellungnahmen müssen 
mindestens fünf Tage vor der Versammlung eingereicht werden,  
wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversamm-
lung nicht mitzurechnen sind. Sie müssen der Gesellschaft 
also spätestens am Donnerstag, den 22. Mai 2025,  

24:00 Uhr, zugehen. Dieses Recht wird gemäß § 130a 
Abs. 1 Satz 2 AktG auf ordnungsgemäß zur Versammlung 
angemeldete Aktionäre ab ordnungsgemäßer Anmeldung 
beschränkt. Wir bitten darum, den Umfang von Stellung-
nahmen auf ein angemessenes Maß zu begrenzen, um der 
Gesellschaft und den Aktionären eine ordnungsgemäße 
Sichtung der Stellungnahmen zu ermöglichen. Als Orientie-
rung sollte ein Umfang von 10.000 Zeichen dienen.

Die Stellungnahmen können der Gesellschaft ausschließlich 
über das InvestorPortal unter der folgenden Internetadresse 
übermittelt werden: https://www.vonovia.com/investoren/
hv.

Zugänglich zu machende Stellungnahmen werden gemäß  
§ 130a Abs. 3 AktG spätestens vier Tage vor der Versammlung  
für alle ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. deren 
Bevollmächtigte im InvestorPortal auf der Internetseite der 
Gesellschaft veröffentlicht, wobei der Tag der Veröffentlichung 
und der Tag der Hauptversammlung nicht mitgerechnet sind, 
also am Freitag, den 23. Mai 2025. Ausgenommen von  
der Veröffentlichung sind solche Stellungnahmen, zu deren 
Veröffentlichung die Gesellschaft gemäß § 130a Abs. 3 
Satz 4 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 2, Satz 1 Nr. 1, 3, 
6 AktG nicht verpflichtet ist. Bei der Veröffentlichung wird 
der Name des Aktionärs bzw. seines Bevollmächtigten stets 
offengelegt. Mit dem Einreichen der Stellungnahme erklären 
sich Aktionäre oder Bevollmächtigte mit der Veröffentlichung  
der Stellungnahme unter Offenlegung des Namens und  
des Wohnorts bzw. Sitzes einverstanden.

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen 
begründet keine Möglichkeit zur Vorabeinreichung von 
Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stellungnahmen 
enthaltene Fragen werden daher in der virtuellen Haupt-
versammlung nicht beantwortet, es sei denn, sie werden im 
Wege der Videokommunikation in der Hauptversammlung 
gestellt. Auch in Stellungnahmen enthaltene Anträge, 
Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung werden nicht berücksichtigt. Diese sind 
ausschließlich auf den in dieser Einberufung gesondert an-
gegebenen Wegen einzureichen beziehungsweise zu stellen 
oder zu erklären.

d) Rederecht der Aktionäre in der Hauptversammlung 
Da der Vorstand entschieden hat, diese Hauptversammlung  
gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 14a.1 
der Satzung der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung  
abzuhalten, haben die der Versammlung elektronisch 
zugeschalteten Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte 
ein Rederecht im Wege der Videokommunikation gemäß 
§ 130a Abs. 5 Satz 1 AktG. Anträge und Wahlvorschläge 
nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG, sowie alle Arten von 
Auskunftsverlangen nach § 131 AktG dürfen Bestandteil 
des Redebeitrags sein.
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Zur Ausübung des Rederechts gemäß § 130a Abs. 5  
Satz 1, 2 AktG wird die Videokommunikationsplattform  
des InvestorPortals verwendet. Redebeiträge sind während 
der Hauptversammlung nach Aufforderung durch die  
Versammlungsleiterin über das InvestorPortal unter der  
Internetadresse https://www.vonovia.com/investoren/hv 
anzumelden. Die Versammlungsleiterin wird das Verfahren 
der Wortmeldung und Worterteilung in der Hauptver- 
sammlung näher erläutern.

Die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 
Aktionären und Gesellschaft wird vor einem Redebeitrag 
seitens der Gesellschaft durch von ihr eingesetzte Dienst-
leister überprüft werden; sollte die Funktionsfähigkeit der 
Videokommunikation nicht sichergestellt sein, behält die 
Gesellschaft sich vor, dass sie den Redebeitrag zurückweist 
(§ 130a Abs. 6 AktG). 

e) Auskunftsrecht der Aktionäre in der Haupt- 
versammlung 
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen 
in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages- 
ordnung erforderlich ist. Diese Auskunftspflicht des  
Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und ge-
schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbun-
denen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und 
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten 
Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern. 
Eine ausführliche Darstellung der Voraussetzungen,  
unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern darf,  
findet sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.vonovia.com/investoren/hv

Auf Anordnung der Versammlungsleiterin gemäß § 131  
Abs. 1f AktG können alle Arten des Auskunftsrechts nach  
§ 131 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im 
Wege der Videokommunikation über das InvestorPortal 
ausgeübt werden. Eine anderweitige Einreichung von Fragen 
im Wege der elektronischen oder sonstigen Kommunika-
tion ist weder vor noch während der Hauptversammlung 
vorgesehen.

Nach § 16.2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft ist die 
Versammlungsleiterin ermächtigt, das Frage- und Rederecht 
der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Sie ist 
insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung 
oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
Rahmen für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, für 
den einzelnen Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen 
Frage- oder Redebeitrag festzusetzen.

f) Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll
Elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionäre 
können gemäß §118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG ab dem Zeit-
punkt der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren 
Ende über das InvestorPortal auf elektronischem Wege 
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu 
Protokoll des Notars erklären.

g) Weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktio-
näre nach Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 118a AktG, 
§ 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1 und 4 AktG, § 127 AktG, 
§ 130a AktG und § 131 AktG sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.vonovia.com/investoren/hv 
abrufbar.

9. Ergänzende Hinweise zu Rechten im Zusam-
menhang mit der Stimmrechtsausübung
Nach § 118 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 AktG ist bei elektro-
nischer Ausübung des Stimmrechts (durch Vollmacht und 
Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder 
Erteilung von Briefwahlstimmen) dem Abgebenden der 
Zugang der abgegebenen Stimme nach den Anforderungen 
gemäß Art. 7 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 5 Unterabs. 1 der Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1212 von der Gesellschaft 
elektronisch zu bestätigen. Sofern die Bestätigung einem 
Intermediär erteilt wird, hat dieser die Bestätigung nach  
§ 118 Abs. 1 Satz 4 AktG unverzüglich dem Aktionär zu über-
mitteln. Ferner kann der Abstimmende von der Gesellschaft 
nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach 
dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber 
verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Die 
Gesellschaft hat die Bestätigung gemäß den Anforderungen 
in Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 5 Unterabs. 2 der Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1212 zu erteilen. Sofern die 
Bestätigung einem Intermediär erteilt wird, hat dieser die 
Bestätigung nach § 129 Abs. 5 Satz 3 AktG unverzüglich 
dem Aktionär zu übermitteln.

10. Hinweise zum Datenschutz
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung, insbeson-
dere wenn Sie und/oder Ihre Bevollmächtigten sich für die 
virtuelle Hauptversammlung anmelden, Ihre Aktionärsrechte 
ausüben, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, das Investor-
Portal nutzen oder sich zu der virtuellen Hauptversammlung 
zuschalten, erheben wir personenbezogene Daten (z.B. 
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktien- 
gattung, Aktionärsnummer, individuelle Zugangsdaten für 
das InvestorPortal; Stellungnahmen in Text-, Audio- oder 
Videoformat) über Sie und/oder Ihren Bevollmächtigten. 
Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um Ihre 
Zuschaltung zur und die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen 
der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen. Außer-
dem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
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Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen im  
Zusammenhang mit der Durchführung der virtuellen  
Hauptversammlung.

Fragen adressieren Sie bitte an Vonovia SE, Rechts- 
abteilung, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum oder  
datenschutz@vonovia.de. Verantwortliche für die  
Verarbeitung ist die Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 
44803 Bochum, E-Mail: hauptversammlung@vonovia.de.

Soweit wir uns zur Durchführung der Hauptversammlung 
Dienstleister bedienen, verarbeiten diese personenbezogene  
Daten nur in unserem Auftrag und sind im Übrigen zur  
Vertraulichkeit verpflichtet.

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jedem 
Betroffenen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, 
Einschränkungs-, Löschungs- und ggf. Widerspruchsrecht 
bezüglich der Verarbeitung seiner personenbezogenen  
Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung und auf  
Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personen- 
bezogener Daten sowie zu den Ihnen gemäß der EU- 
Datenschutz-Grundverordnung zustehenden Rechte  
können jederzeit auf unserer Internetseite unter  
https://www.vonovia.com/investoren/hv abgerufen  
oder unter folgender Adresse angefordert werden:  
Vonovia SE, Rechtsabteilung, Universitätsstraße 133,  
44803 Bochum, E Mail: hauptversammlung@vonovia.de.

11. Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung
a) Technische Hinweise

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie 
zur Nutzung des InvestorPortals und zur Ausübung von 
Aktionärsrechten benötigen die Aktionäre und/oder deren 
Bevollmächtigten (Nutzer) eine Internetverbindung und ein 
internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung 
der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, 
wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden 
Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Wenn die Nutzer zum Empfang der Bild- und Tonübertragung 
der virtuellen Hauptversammlung einen Computer nutzen, 
wird ein Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer benötigt.

Für den Zugang zum passwortgeschützten InvestorPortal 
der Gesellschaft benötigen die Nutzer individuelle Zugangs-
daten, die mit dem Einladungsschreiben zur Hauptver- 
sammlung übersandt werden oder die die Nutzer bereits  
nach Erstzugang in das InvestorPortal selbst vergeben haben. 
Mit diesen Zugangsdaten können sich die Nutzer im  
InvestorPortal anmelden.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von  
Aktionärsrechten durch technische Probleme während der 
virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen –  
soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das  

Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung 
auszuüben.

Bei technischen Fragen zum InvestorPortal oder zu Ihrer 
Teilnahme durch elektronische Zuschaltung zur virtuellen 
Hauptversammlung stehen vor und während der Hauptver-
sammlung die Mitarbeiter unseres Hauptversammlungs- 
Dienstleisters unter der folgenden Rufnummer gerne zur 
Verfügung.

Aktionärs-Hotline: +49 89 30903-6357

Die Aktionärs-Hotline ist Montag bis Freitag, jeweils von 
9:00 bis 17:00 Uhr und am Tag der Hauptversammlung, 
dem 28. Mai 2025, ab 9:00 Uhr erreichbar. Ausgenommen 
hiervon sind Feiertage im Freistaat Bayern.

Bei technischen Fragen vor Beginn der virtuellen Haupt- 
versammlung können sich die Nutzer auch per E-Mail 
an unseren Hauptversammlungs-Dienstleister unter der 
E-Mail-Adresse investorportal@computershare.de wenden.

b) Übertragung der Vorstandsrede
Für alle Interessierten besteht die Möglichkeit, die Rede  
des Vorstandsvorsitzenden live im Internet unter  
https://www.vonovia.com/investoren/hv zu verfolgen.  
Die Rede wird nach der Hauptversammlung als Auf- 
zeichnung zur Verfügung gestellt.

c) Hinweis zur Verfügbarkeit der Übertragung
Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung über 
das InvestorPortal verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung 
der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit 
des InvestorPortals können nach dem heutigen Stand der 
Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit 
des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von 
Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen 
unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. 
Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von 
den oben genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, 
insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu 
machen.

Bochum, im April 2025

Vonovia SE 
Der Vorstand
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zur Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  
der Vonovia SE am 28. Mai 2025 um 10:00 Uhr

Vonovia SE, Bochum
ISIN DE000A1ML7J1
WKN A1ML7J

1. Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl  
in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 8)
Lebenslauf von Michael Rüdiger
Geburtsjahr: 1964
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang
seit 2020 Selbständiger Unternehmensberater

2012 – 2019  DekaBank Deutsche Girozentrale AöR,  
Frankfurt/Berlin; Vorsitzender des Vorstands

2000 – 2012  Credit Suisse Group, Zürich/Frankfurt;  
verschiedene Managementpositionen,  
ab 2008 CEO Credit Suisse Zentraleuropa

1998 – 2000  Allianz Group, München; Mitglied des  
Vorstands Allianz Vermögensbank AG sowie 
Mitglied der Geschäftsleitung (COO)  
Allianz Asset Management GmbH

1996 – 1998  Schweizerische Bankgesellschaft, Frankfurt; 
Generalbevollmächtigter und (ab 01/1997) 
Vorstand der Schweizerischen Bankgesellschaft 
(Deutschland) AG

1991 – 1996  Schweizerische Kreditanstalt, Zürich/Frankfurt; 
Internal Auditor, Senior Credit Officer

1990 – 1991 Hoffmann-La Roche, Basel; Trainee

Ausbildung/Akademischer Werdegang
1985 – 1989  Justus-Liebig-Universität, Gießen 

Studium der Betriebswirtschaftslehre,  
Abschluss: Diplom-Kaufmann

1983 – 1985  Raiffeisenzentralbank Kurhessen AG, Kassel 
Ausbildung zum Bankkaufmann

Qualifikationen/Kompetenzfelder gemäß der Matrix  
des Aufsichtsrats der Vonovia SE

Kompetenzfelder:
Rechnungswesen, Finanzen, Controlling / Rechnungslegung, 
Audit, Risk, Compliance / Finanzierung (Banken, Kapital-
markt) / Investment, Kapitalanlage / Digitalisierung, Cyber- 
Security / Nachhaltigkeit, Energie / HR Management, Vergütung,  
Leadership Development / Politik, öffentliche Verwaltung

Erfahrungen:
Rechnungswesen, Finanzen, Controlling / Rechnungs- 
legung, Audit, Risk, Compliance / Nachhaltigkeit, Energie /  
Digitalisierung, Cyber-Security: 
Herr Rüdiger verfügt durch seine früheren Tätigkeiten  
auch im Bereich Internal Audit über langjährige Erfahrungen 
im Bereich Finanzwesen und in besonderem Maße über 
Kenntnisse und Erfahrung in der Anwendung von Rechnungs-
legungsgrundsätzen sowie internen Kontroll- und Risiko- 
managementsystemen (inkl. der Ausrichtung der Risikomatrix 
auf Cyber-Security). 

Als Mitglied des Prüfungsausschusses der Deutsche Börse AG 
(05.2020 – 05.2024) und als Vorsitzender des Prüfungs- 
ausschusses der Evonik Industries AG (seit 05.2023) befasst 
Herr Michael Rüdiger sich intensiv mit der Abschlussprüfung 
einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Finanzierung (Banken, Kapitalmarkt): 
Vorstandsvorsitzender DekaBank Deutsche Girozentrale 
(2012 – 2019), Verschiedene Management Positionen inner-
halb Credit Suisse Group Zürich/Frankfurt (2000 – 2012)

Investment, Kapitalanlage: 
Umfangreiche Expertise in den Bereichen: Investment- 
prozesse, „Asset Allocation“ Modelle sowie der unter- 
liegenden Technologie und Marktinfrastruktur sowohl aus 
„buy side“- als auch „sell side“-Perspektive. Dies u.a.  
auch durch die Tätigkeiten als: Aufsichtsratsvorsitzender  
BlackRock Asset Management Deutschland AG (seit 
07.2020), Vorstandsvorsitzender Deka-Bank Deutsche  
Girozentrale (11.2012 – 12.2019), Mitglied des Aufsichtsrats 
der Deutsche Börse AG (05.2020 – 05.2024), Mitglied  
und Vorsitzender des Börsenrats der Frankfurter Wertpapier- 
börse (01.2017 – 12.2019), Mitglied der Börsensachver- 
ständigenkommission des Bundesministeriums für Finanzen 
(10.2016 – 09.2019), Vorsitzender des Investitionsausschusses 
Evonik Industries AG (01.2013 – 05.2023).

HR Management, Vergütung, Leadership Development: 
Über 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft in der  
Finanzdienstleistungsindustrie, Mitglied des Nominierungs- 
ausschuss des Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG 
(05.2020 – 05.2024), Analyse von Anreizmodellen aus  
der Perspektive des „Investment Stewardships“ im Rahmen 
der Tätigkeiten im Asset Management (Allianz, Deka, 
BlackRock)

Politik, öffentliche Verwaltung:  
Umfangreiche Wahrnehmung von Stakeholder Management 
Aufgaben u.a. im Rahmen der Leitung der unmittelbaren 
Bundesanstalt des Öffentlichen Rechts: DekaBank Deutsche  
Girozentrale (11.2012 – 12.2019) und als Mitglied des  
Vorstands des Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. 
(11.2012 – 12.2019)

Anlagen 
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Mandate
Herr Rüdiger ist derzeit Mitglied in folgenden anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts- 
unternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

BlackRock Asset Management Deutschland AG 
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Evonik Industries AG 
Mitglied des Aufsichtsrats

Unabhängigkeit
Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass Herr Rüdiger 
unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand und 
unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär ist, da 
Herr Rüdiger in keiner persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehung zu der Gesellschaft, deren Vorstand oder einem 
kontrollierenden Aktionär steht, die einen wesentlichen und 
nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründet.

Lebenslauf von Dr. Marcus Schenck
Geburtsjahr: 1965
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang
seit 2022  Lazard & Co. GmbH, München;  

Mitglied des Global Management Committee 
Financial Advisory  
Leitung Deutschland, Österreich, Schweiz

2019 – 2022 Perella Weinberg Partners, London; Partner

2015 – 2018  Deutsche Bank AG, Frankfurt;  
Mitglied des Vorstands (Finanzvorstand;  
später stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
und Co-Head der Corporate und Investment 
Bank)

2013 – 2014 Goldman Sachs Group Inc., London; Partner

2006 – 2013  E.ON SE, Düsseldorf;  
Mitglied des Vorstands (Finanzvorstand)

1997 – 2006 Goldman Sachs Group Inc., Frankfurt; Partner

1991 – 1996 McKinsey & Company, Köln; Berater

Ausbildung/Akademischer Werdegang
1993 – 1995  Universität zu Köln  

Promotion, Abschluss: Dr. rer. pol.

1985 – 1991  Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  
und University of California Berkeley, CA, USA 
Studium der Volkswirtschaftslehre,  
Abschluss: Diplom-Volkswirt

Qualifikationen/Kompetenzfelder gemäß der Matrix  
des Aufsichtsrats der Vonovia SE

Kompetenzfelder:
M&A, Immobilientransaktionen / Nachhaltigkeit, Energie /  
Finanzierung (Banken, Kapitalmarkt) / Rechnungswesen,  
Finanzen, Controlling

Erfahrungen:
M&A, Immobilientransaktionen: 
McKinsey Unternehmensberatung, 

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank AG, 

Partner Goldman Sachs, 

Mitglied im Financial Advisory Management Committee Lazard 
beratend bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen, 

Perella Weinberg Partners,

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank AG.
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Finanzierung (Banken, Kapitalmarkt): 
zusätzlich zu den unter M&A, Immobilientransaktionen 
genannten:

CFO der E.ON SE,

Deutschen Bank AG verantwortlich für zahlreiche und  
diverse Finanzierungen.

Nachhaltigkeit, Energie: 
CFO E.ON SE

Rechnungswesen, Finanzen, Controlling:  
CFO E.ON SE,

Deutsche Bank AG,

Ehemals Mitglied im Risikoausschuss des Aufsichtsrats  
der Commerzbank, 

Leiter des Audit Committees der AXA SA.

Mandate

Herr Dr. Schenck ist derzeit Mitglied in folgenden anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts- 
unternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Uniper SE 
Mitglied des Aufsichtsrats

Unabhängigkeit

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass Herr Dr. Schenck 
unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand und 
unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär ist, da 
Herr Dr. Schenck in keiner persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehung zu der Gesellschaft, deren Vorstand oder einem 
kontrollierenden Aktionär steht, die einen wesentlichen und 
nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründet.

2. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10  
über die Gründe für die Ermächtigung zum  
Ausschluss des Bezugsrechts
Zu Tagesordnungspunkt 10 der Hauptversammlung  
am 28. Mai 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat  
vor, das gemäß § 5 der Satzung noch in Höhe von  
EUR 205.997.072,00 bestehende Genehmigte Kapital 2022 
aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital mit der 
Ermächtigung zum teilweisen Ausschluss des Bezugsrechts 
(Genehmigtes Kapital 2025) zu beschließen. Gemäß  
§ 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG erstattet der Vorstand über die Gründe für die 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre bei Ausgabe der neuen Aktien diesen Bericht:

Der europäische Wohnimmobilienmarkt wird in Zukunft 
wieder von einem starken Wettbewerb um attraktive Wohn- 
immobilienportfolien geprägt sein. Dementsprechend ist  
die Gesellschaft darauf angewiesen, auch zukünftig flexibel 
ihre Eigenmittel schnell und umfassend verstärken zu können. 
Daher wird eine Aufstockung des genehmigten Kapitals  
auf wieder rund 30 % des Grundkapitals vorgeschlagen. 
Hierzu soll das Genehmigte Kapital 2022 aufgehoben und 
ein neues Genehmigtes Kapital 2025 geschaffen werden.

Die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und die 
Schaffung des Genehmigten Kapitals 2025 sollen erst 
wirksam werden, wenn keine weiteren Aktien zur Bedienung 
der Aktiendividende gemäß Tagesordnungspunkt 2 aus dem 
Genehmigten Kapital 2022 ausgegeben werden müssen.

Das zu Tagesordnungspunkt 10 der Hauptversammlung 
am 28. Mai 2025 vorgeschlagene neue genehmigte Kapital 
(Genehmigtes Kapital 2025) soll den Vorstand ermächtigen, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 27. Mai 2030 um bis zu  
EUR 246.855.877,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe 
von bis zu 246.855.877 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.  
Das Volumen des neuen Genehmigten Kapitals 2025 
beträgt damit rund 30 % des derzeitigen Grundkapitals der 
Gesellschaft.

Der Vorstand der Gesellschaft ist nur berechtigt, das Ge-
nehmigte Kapital 2025 in Höhe von 30 % des Grundkapitals 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert 
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
gung auszunutzen. Auf diese Höchstgrenze von 30 % des 
Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder Optionspflichten 
aus bedingtem Kapital ausgegeben wurden oder auszuge-
ben sind, sofern diese Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben wurden. Dadurch 
soll verhindert werden, dass der Vorstand das Grundkapital 
durch Nutzung bestehender Ermächtigungen um mehr als 
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30 % erhöht. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses 
Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwer-
den einer nach der Verminderung von der Hauptversamm-
lung beschlossenen neuen Ermächtigung gem. § 202 oder  
§ 221 (in Verbindung mit einem bedingten Kapital gem.  
§ 192 AktG) wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung 
reicht, höchstens aber bis zu 30 % des Grundkapitals nach 
den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes.

Das Genehmigte Kapital 2025 soll der Gesellschaft ermög-
lichen, auch weiterhin kurzfristig das für die Fortentwicklung 
des Unternehmens erforderliche Kapital an den Kapital-
märkten durch die Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen und 
schnell und flexibel ein günstiges Marktumfeld zur Deckung 
eines künftigen Finanzierungsbedarfs zu nutzen. Da Ent-
scheidungen über die Deckung eines künftigen Kapitalbe-
darfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, 
dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jähr-
lichen Hauptversammlung oder von der Einberufungsfrist 
einer außerordentlichen Hauptversammlung abhängig ist. 
Diesen Umständen hat der Gesetzgeber mit dem Instrument 
des „genehmigten Kapitals“ Rechnung getragen. Bei der 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 zur Ausgabe 
von Aktien gegen Bareinlagen steht den Aktionären grund-
sätzlich ein Bezugsrecht zu (§ 203 Abs. 1 Satz 1 AktG in Ver-
bindung mit § 186 Abs. 1 AktG). Die Ausgabe von Aktien un-
ter Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts im Sinne des 
§ 186 Abs. 5 AktG ist dabei bereits nach dem Gesetz nicht 
als Bezugsrechtsausschluss anzusehen, da den Aktionären 
letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt werden wie bei 
einem direkten Bezug. Lediglich aus abwicklungstechnischen 
Gründen werden ein oder mehrere Kreditinstitut(e) oder ein 
oder mehrere nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 
1 oder Abs. 7 KWG tätige Unternehmen an der Abwicklung 
beteiligt.

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugs-
recht ausschließen zu können:

(i) Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen 
können. Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt darauf, 
die Abwicklung einer Emission mit grundsätzlichem 
Bezugsrecht der Aktionäre zu erleichtern, weil da-
durch ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 
dargestellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge 
ist je Aktionär in der Regel gering, deshalb ist der 
mögliche Verwässerungseffekt ebenfalls als gering an-
zusehen. Demgegenüber ist der Aufwand für die Emis-
sion ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher. 
Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der 
leichteren Durchführung einer Emission. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
senen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf 
an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrat 

halten den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts 
aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und 
unter Abwägung mit den Interessen der Aktionäre 
auch für angemessen.

(ii) Zudem soll der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht ausschließen können, 
um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nach-
stehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien zu gewähren. Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten sehen in ihren 
Ausgabebedingungen regelmäßig einen Verwässe-
rungsschutz vor, der den Inhabern bzw. Gläubigern 
bei nachfolgenden Aktienemissionen und bestimmten 
anderen Maßnahmen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
gewährt. Diese Inhaber bzw. Gläubiger werden damit 
so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die 
Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässe-
rungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugs-
recht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen 
werden. Das dient der leichteren Platzierung der 
Schuldverschreibungen und damit den Interessen 
der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der 
Gesellschaft. Zudem hat der Ausschluss des Bezugs-
rechts zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von 
Schuldverschreibungen den Vorteil, dass im Fall einer 
Ausnutzung der Ermächtigung der Options- oder 
Wandlungspreis für die Inhaber bzw. Gläubiger bereits 
bestehender Schuldverschreibungen nicht nach den 
jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen 
ermäßigt werden muss. Dies ermöglicht einen höhe-
ren Zufluss an Mitteln und liegt daher im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

(iii) Das Bezugsrecht kann ferner bei Barkapitalerhö-
hungen ausgeschlossen werden, wenn die Aktien zu 
einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenkurs 
nicht wesentlich unterschreitet und eine solche Kapi-
talerhöhung 10 % des Grundkapitals nicht überschrei-
tet, und zwar – da es sich um ein genehmigtes Kapital 
handelt – weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer 
ist – zum Zeitpunkt ihrer Ausübung (erleichterter Be-
zugsrechtsausschluss nach §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2,  
186 Abs. 3 Satz 4 AktG).

Die Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die 
Lage, flexibel auf sich bietende günstige Kapital-
marktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien 
auch sehr kurzfristig, d. h. ohne das Erfordernis eines 
mindestens zwei Wochen dauernden Bezugsangebots, 
platzieren zu können. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine 
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Platzierung nahe am Börsenkurs, d. h. ohne den bei 
Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Dadurch wird 
die Grundlage geschaffen, einen möglichst hohen 
Veräußerungsbetrag und eine größtmögliche Stärkung 
der Eigenmittel zu erreichen. Die Ermächtigung zu 
dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss findet ihre 
sachliche Rechtfertigung nicht zuletzt in dem Um-
stand, dass häufig ein höherer Mittelzufluss generiert 
werden kann.

Die Ermächtigung zu einem vereinfachten Bezugs-
rechtsausschluss ist beschränkt auf maximal 10 % des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Genehmigten Kapitals 2025 oder – falls dieser Wert 
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der Ermäch-
tigung.

Der Beschlussvorschlag sieht zudem eine Anrech-
nungsklausel vor: Auf die Höchstgrenze von maximal 
10 % des Grundkapitals sind Aktien der Gesell-
schaft anzurechnen, die während der Laufzeit der 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 
Ferner sind auf diese Begrenzung Aktien anzurechnen, 
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wand-
lungs- oder Optionspflichten ausgegeben wurden 
oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschrei-
bungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden. Diese Anrechnung geschieht im Interesse der 
Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung 
ihrer Beteiligung.

Die gemäß der vorstehend dargestellten Anrech-
nungsklausel verminderte Höchstgrenze wird mit 
Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der 
Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächti-
gung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, 
höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach 
den Vorgaben von Satz 1 des betreffenden Absatzes. 
Denn in diesem Fall bzw. in diesen Fällen hat die 
Hauptversammlung erneut die Möglichkeit über einen 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss zu entscheiden, 
sodass der Grund der Anrechnung wieder entfallen 
ist. Mit Inkrafttreten der neuen Ermächtigung zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss fällt nämlich die 
durch die Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 
neuer Aktien bzw. zur Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen bzw. die durch die Veräußerung eigener Akti-
en entstandene Sperre hinsichtlich der Ermächtigung 
zur Ausgabe der Schuldverschreibungen ohne Bezugs-
recht der Aktionäre weg. Aufgrund der identischen 

Mehrheitsanforderungen an einen solchen Beschluss 
ist in der erneuten Ermächtigung zum erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss – soweit die gesetzlichen 
Anforderungen eingehalten werden – zugleich auch 
eine Bestätigung hinsichtlich dieses Ermächtigungsbe-
schlusses zu sehen. Im Falle einer erneuten Ausübung 
einer Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in 
direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut.

Der erleichterte Bezugsrechtsausschluss setzt zwin-
gend voraus, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien 
den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Ein 
etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenkurs oder 
einem volumengewichteten Börsenkurs während 
einer angemessenen Anzahl von Börsentagen vor der 
endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrags wird, 
vorbehaltlich besonderer Umstände des Einzelfalls, 
voraussichtlich – ggf. unter Berücksichtigung einer 
abweichenden Dividendenberechtigung – nicht über 
ca. 5 % des entsprechenden Börsenkurses liegen. 
Damit wird auch dem Schutzbedürfnis der Aktionäre 
hinsichtlich einer wertmäßigen Verwässerung ihrer 
Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festle-
gung des Ausgabepreises nahe am Börsenkurs wird 
sichergestellt, dass der Wert, den ein Bezugsrecht für 
die neuen Aktien hätte, praktisch sehr gering ist. Die 
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre relative Betei-
ligung durch einen Zukauf über die Börse aufrechtzu-
erhalten.

(iv) Das Bezugsrecht kann zudem bei Kapitalerhöhungen 
gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden. Die 
Gesellschaft soll auch weiterhin insbesondere – aber 
ohne Beschränkung hierauf – Unternehmen, Unter-
nehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen (wobei 
dies auch im Wege der Verschmelzung oder anderer 
umwandlungsrechtlicher Maßnahmen erfolgen kann) 
und sonstige mit einem Akquisitionsvorhaben in 
Zusammenhang stehende Vermögensgegenstände 
(einschließlich Forderungen), Immobilien und Immo-
bilienportfolios erwerben können oder auf Angebote 
zu Akquisitionen bzw. Zusammenschlüssen reagieren 
können, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 
sowie die Ertragskraft und den Unternehmenswert zu 
steigern. Weiterhin soll der Ausschluss des Bezugs-
rechts dazu dienen, Wandelschuldverschreibungen 
und/oder Optionsschuldverschreibungen oder eine 
Kombination dieser Instrumente, die gegen Sacheinla-
ge begeben werden, zu bedienen.

Die Praxis zeigt, dass die Anteilseigner attraktiver 
Akquisitionsobjekte zum Teil ein starkes Interesse 
haben – z.B. zur Wahrung eines gewissen Einflusses 
auf den Gegenstand der Sacheinlage – (stimmberech-
tigte) Stückaktien der Gesellschaft als Gegenleistung 
zu erwerben. Für die Möglichkeit, die Gegenleistung 
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nicht ausschließlich in Barleistungen, sondern auch in 
Aktien oder nur in Aktien zu erbringen, spricht unter 
dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzstruktur 
zudem, dass in dem Umfang, in dem neue Aktien als 
Akquisitionswährung verwendet werden können, die 
Liquidität der Gesellschaft geschont, eine Fremdkapi-
talaufnahme vermieden wird und der bzw. die Verkäu-
fer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Das 
führt zu einer Verbesserung der Wettbewerbsposition 
der Gesellschaft bei Akquisitionen.

Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Akqui-
sitionswährung einzusetzen, gibt der Gesellschaft 
damit den notwendigen Handlungsspielraum, solche 
Akquisitionsgelegenheiten schnell und flexibel zu 
ergreifen und versetzt sie in die Lage, selbst größere 
Einheiten gegen Überlassung von Aktien zu erwerben. 
Auch bei anderen Wirtschaftsgütern (insbesondere 
Immobilienportfolios bzw. Anteilen an Immobilienun-
ternehmen) sollte es möglich sein, sie unter Um-
ständen gegen Aktien zu erwerben. In beiden Fällen 
muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 
werden können. Weil solche Akquisitionen häufig 
kurzfristig erfolgen müssen, ist es wichtig, dass sie in 
der Regel nicht von dem üblichen jährlichen Rhyth-
mus der Hauptversammlung abhängen bzw. eine 
außerordentliche Hauptversammlung erfordern, deren 
Vorbereitung und Einberufungsfrist ein zügiges Han-
deln verhindern. Es bedarf daher eines genehmigten 
Kapitals, auf das der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats schnell zugreifen kann.

Entsprechendes gilt für die Bedienung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten aus Schuldverschreibungen. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt dabei gegen 
Sacheinlagen, entweder in Form der einzubringenden 
Schuldverschreibung oder in Form der auf die Schuld-
verschreibung geleisteten Sachleistung. Dies führt zu 
einer Erhöhung der Flexibilität der Gesellschaft bei 
der Bedienung der Wandlungs- oder Optionsrechte 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten. Das Angebot 
von Schuldverschreibungen anstelle oder neben der 
Gewährung von Aktien oder von Barleistungen kann 
eine attraktive Alternative darstellen, die aufgrund ih-
rer zusätzlichen Flexibilität die Wettbewerbschancen 
der Gesellschaft bei Akquisitionen erhöht. Ein Schutz 
der Aktionäre erfolgt hier zusätzlich bereits durch das 
ihnen bei Begebung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- 
oder Optionspflichten grundsätzlich zustehende Be-
zugsrecht. Sofern das Bezugsrecht bei der Begebung 
dieser Schuldverschreibungen ausgeschlossen wurde, 
wurden die Interessen der Aktionäre bereits bei der 
dafür erforderlichen Abwägungsentscheidung von 
Vorstand und Aufsichtsrat berücksichtigt. Die Fälle, in 

denen das Bezugsrecht für Schuldverschreibungen mit 
Wandlungsrecht und -pflicht ausgeschlossen werden 
kann, wurden bzw. werden im Bericht zur Ausgabe der 
entsprechenden Instrumente erläutert.

Wenn sich Möglichkeiten zum Zusammenschluss mit 
anderen Unternehmen oder zum Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen, oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenstän-
den zeigen, wird der Vorstand in jedem Fall sorgfältig 
prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitaler-
höhung durch Gewährung neuer Aktien Gebrauch 
machen soll. Dies umfasst insbesondere auch die 
Prüfung der Bewertungsrelation zwischen der Gesell-
schaft und der erworbenen Unternehmensbeteiligung 
oder den sonstigen Vermögensgegenständen und 
die Festlegung des Ausgabepreises der neuen Aktien 
und der weiteren Bedingungen der Aktienausgabe. 
Der Vorstand wird das Genehmigte Kapital 2025 nur 
dann nutzen, wenn er der Überzeugung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. Erwerb des Unternehmens, 
des Unternehmensanteils oder der Beteiligungserwerb 
gegen Gewährung von neuen Aktien im wohlverstan-
denen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-
näre liegt. Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche 
Zustimmung nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser 
Überzeugung gelangt ist.

(v) Das Bezugsrecht kann ferner bei der Durchführung 
von Aktiendividenden (auch als Scrip Dividend 
bekannt) ausgeschlossen werden, in deren Rahmen 
Aktien der Gesellschaft (auch teilweise- und/oder 
wahlweise) zur Erfüllung von Dividendenansprüchen 
der Aktionäre verwendet werden.

Dadurch soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, 
eine Aktiendividende zu optimalen Bedingungen 
auszuschütten. Bei einer Aktiendividende wird den 
Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwen-
dungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen 
Anspruch auf Auszahlung der Dividende ganz oder 
teilweise als Sacheinlage in die Gesellschaft einzule-
gen, um im Gegenzug neue Aktien der Gesellschaft 
zu beziehen. Die Ausschüttung einer Aktiendividende 
kann als Bezugsrechtsemission insbesondere unter 
Beachtung der Bestimmungen in § 186 Abs. 1 AktG 
(Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 
Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebetrags spä-
testens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. 
Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation 
indes vorzugswürdig sein, die Ausschüttung einer 
Aktiendividende so auszugestalten, dass der Vorstand 
zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, 
unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungs-
grundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien zum Bezug 
gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs anbietet 
und damit wirtschaftlich den Aktionären ein Bezugs-
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recht gewährt, jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre 
auf neue Aktien rechtlich insgesamt ausschließt. Ein 
Bezugsrechtsausschluss kann auch dann erforderlich 
werden, wenn nicht alle Aktionäre für ein Geschäfts-
jahr dividendenberechtigt sind.

Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht 
die Ausschüttung der Aktiendividende ohne die vorge-
nannten Beschränkungen des § 186 Abs. 1 und 2 AktG 
und damit zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des 
Umstands, dass allen Aktionären die neuen Aktien 
angeboten werden und überschießende Dividenden-
beträge durch Barzahlung der Dividende abgegolten 
werden, erscheint ein Bezugsrechtsausschluss in 
einem solchen Fall als gerechtfertigt und angemessen.

(vi) Das Bezugsrecht kann zudem ausgeschlossen werden 
zur Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Na-
men lautenden Stückaktien gegen Bareinlage, soweit 
dies erforderlich ist, um Aktien an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr im Sinne 
von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen unter 
Ausschluss der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie des Vorstands, 
des Aufsichtsrats und sonstiger Organmitglieder 
verbundener Unternehmen auszugeben. Zur Verein-
fachung der Abwicklung können die Aktien zu diesem 
Zweck auch gegen Bareinlage von einem Kreditinstitut 
gezeichnet werden, damit die Gesellschaft die so 
gezeichneten Aktien zurückerwerben kann, um diese 
an die berechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auszugeben.

Hierdurch wird der Gesellschaft die Möglichkeit 
gegeben, die Leistungen ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und die der mit ihr verbundenen Unter-
nehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG mit der Ausgabe 
von Aktien zu honorieren und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter so am Erfolg des Unternehmens zu 
beteiligen. Eine Incentivierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch eine Beteiligung am Erfolg der 
Vonovia SE Aktien an der Börse liegt auch im Inter-
esse der Aktionäre. Nur wenn das Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossen ist, ist es der Gesellschaft 
möglich, Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auszugeben. Ferner handelt es sich bei den unter 
dieser Ermächtigung auszugebenden Aktien nur um 
einen verhältnismäßig kleinen Teil des derzeitigen 
Grundkapitals (ca. 0,30 %). Die Aktionäre werden 
daher ohnehin nur gering verwässert und haben stets 
die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 
Gesellschaft durch Zukäufe von Aktien über die Börse 
aufrechtzuerhalten.

Die in den vorstehenden Absätzen beschriebenen Ermächti-
gungen zum Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen sind insgesamt be-
schränkt auf einen Betrag, der 10 % des Grundkapitals  
nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des  
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung der Ermächtigung.

Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind Aktien der Gesell-
schaft anzurechnen, (i) die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus an-
deren Ermächtigungen ausgegeben werden und (ii) die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen ausgegeben werden 
oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Erfasst 
davon sind Kapitalerhöhungen aus einem anderen genehmig-
ten Kapital sowie die Ausgabe von Schuldverschreibungen.

Durch diese Beschränkung wird gleichzeitig auch eine 
mögliche Stimmrechtsverwässerung der vom Bezugsrecht 
ausgeschlossenen Aktionäre begrenzt. Die gemäß der 
vorstehend dargestellten Anrechnungsklausel verminderte 
Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der 
Verminderung von der Hauptversammlung beschlossenen 
neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung 
reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach 
den oben genannten Vorgaben. Denn in diesem Fall hat 
die Hauptversammlung erneut die Möglichkeit über einen 
Bezugsrechtsausschluss zu entscheiden, sodass der Grund 
der Anrechnung wieder entfallen ist.

Bei Abwägung dieser Umstände ist die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen 
erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der 
Gesellschaft geboten. Sofern der Vorstand während eines 
Geschäftsjahres eine der vorstehenden Ermächtigungen 
zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Kapitalerhö-
hung aus dem Genehmigten Kapital 2025 ausnutzt, wird er 
in der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten.
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3. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 11 
über die Gründe für die Ermächtigung zum  
Ausschluss des Bezugsrechts
Zu Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversammlung am 
28. Mai 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, 
die bestehende Ermächtigung zur Begebung von Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend 
gemeinsam „Schuldverschreibungen“) vom 16. April 2021 
mit Eintragung der unter lit. c) des Tagesordnungspunktes 11 
vorgeschlagenen Satzungsänderung soweit aufzuheben und 
im Umfang zu reduzieren, dass der Vorstand ermächtigt ist,  
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15. April 2026 
einmalig oder mehrmals Schuldverschreibungen im Gesamt-
nennbetrag von bis zu EUR 2.400.000.000,00 mit oder 
ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Gläubigern 
bzw. Inhabern von Schuldverschreibungen im Zeitpunkt 
ihrer jeweiligen Begründung Wandlungs- oder Optionsrechte 
auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von bis zu EUR 57.525.732,00 nach näherer 
Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. Wandelanleihebe-
dingungen bzw. Genussrechtsbedingungen zu gewähren.  
Im Übrigen soll die Ermächtigung vom 16. April 2021 unbe-
rührt bleiben. Hinsichtlich der darin enthaltenen Ermäch-
tigung zum Ausschluss des Bezugsrechts wird auf den 
„Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 über die 
Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts“ in der Anlage (Ziffer 3) der Einladung zur ordentli-
chen Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. April 2021 
verwiesen.

Zudem schlagen Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesord-
nungspunkt 11 der Hauptversammlung am 28. Mai 2025  
vor, das entsprechende Bedingte Kapital 2021 teilweise  
aufzuheben und auf einen Betrag von EUR 57.525.732,00  
zu reduzieren sowie eine neue Ermächtigung zur Ausgabe 
von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis 
zu EUR 10.000.000.000,00 mit Wandlungs- oder Options- 
rechten auf Aktien der Gesellschaft samt Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts und dafür ein neues bedingtes 
Kapital von bis zu EUR 164.570.585,00 (Bedingtes Kapital 
2025 II) zu schaffen. Gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in 
Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet der Vor-
stand über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre diesen Bericht:

Der Vorstand wurde durch Beschluss der ordentlichen Haupt- 
versammlung am 16. April 2021 ermächtigt, mit Zustimmung  
des Aufsichtsrats bis zum 15. April 2026 einmalig oder  
mehrmals auf den Inhaber oder den Namen lautende Wan-
delschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente (zusammen im Folgen-
den auch „Schuldverschreibungen 2021“) im Gesamt- 
nennbetrag von bis zu EUR 12.000.000.000,00 auszugeben 

und den Inhabern bzw. den Gläubigern Options- oder  
Wandlungsrechte für Aktien der Gesellschaft mit einem  
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis 
zu EUR 282.943.649,00 auszugeben. Zur Bedienung der 
Schuldverschreibungen 2021 wurde ein Bedingtes Kapital 
2021 in Höhe von EUR 282.943.649,00 geschaffen  
(§ 6.2 der Satzung) („Bedingtes Kapital 2021“), das bis  
zum Tag der Veröffentlichung der Einladung zu dieser 
Hauptversammlung in dieser Höhe fortbesteht.

Die bislang bestehende Ermächtigung gemäß Haupt-
versammlungsbeschluss vom 16. April 2021 wird zwar 
erst am 15. April 2026 auslaufen. Aufgrund vergangener 
Kapitalerhöhungen und aufgrund einer entsprechenden 
Anrechnungsklausel in der bestehenden Ermächtigung ist 
die bestehende Ermächtigung aber nur noch eingeschränkt 
nutzbar. Vorstand und Aufsichtsrat halten es zur Erhöhung 
der Flexibilität für zweckmäßig, die bestehende Ermächti-
gung sowie das bestehende Bedingte Kapital 2021 teilweise 
aufzuheben sowie eine neue Ermächtigung und ein neues 
bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2025 II) zu schaffen.  
Durch die nur teilweise Aufhebung der bestehenden Er-
mächtigung und des dazugehörigen Bedingten Kapitals 2021 
erhalten sich Vorstand und Aufsichtsrat auch im Übergangs-
zeitraum bis zur Eintragung des neuen Bedingten Kapitals 
2025 II die Flexibilität, Schuldverschreibungen in einem 
gewissen Umfang auszugeben, die mit Aktien aus dem 
Bedingten Kapital 2021 unterlegt werden können.

Um das Spektrum der möglichen Kapitalmarktinstrumente,  
die Wandlungs- oder Optionsrechte verbriefen, auch  
entsprechend nutzen zu können, erscheint es sachgerecht, 
das zulässige Emissionsvolumen in der Ermächtigung auf 
EUR 10.000.000.000,00 festzulegen und die Ermächtigung 
für eine Laufzeit bis zum 27. Mai 2030 zu erteilen. Das 
Bedingte Kapital 2025 II, das der Erfüllung der Wandlungs- 
und Optionsrechte dient, soll EUR 164.570.585,00 (dies 
entspricht ca. 20 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesell-
schaft) betragen. Mit diesem Bedingten Kapital 2025 II  
wird sichergestellt, dass der neue Ermächtigungsrahmen 
des Emissionsvolumens auch ausgenutzt werden kann. Die 
Summe aus dem Bedingten Kapital 2025 II und dem unter 
lit. a) des Tagesordnungspunktes 11 der Hauptversammlung 
vom 28. Mai 2025 vorgeschlagenen reduzierten Bedingten 
Kapital 2021, die jeweils der Erfüllung von Wandlungs- und 
Optionsrechten dienen, entspricht – für die verbleibende 
Dauer der Ermächtigung gemäß Hauptversammlungs- 
beschluss vom 16. April 2021 (also bis 15. April 2026) –  
ca. 27 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.

Der Vorstand der Gesellschaft ist nur berechtigt, Schuld- 
verschreibungen auszugeben, soweit die Anzahl von Aktien, 
die zur Bedienung der Schuldverschreibungen mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder  
Optionspflichten aus bedingtem Kapital ausgegeben wurden 
oder auszugeben sind, 30 % des Grundkapitals im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer 
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Möglichkeit Gebrauch machen, Schuldverschreibungen an 
ein oder mehrere Kreditinstitut(e) oder einem oder meh-
reren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflich-
tung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibun-
gen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (sog. mit-
telbares Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 5 AktG). Es handelt 
sich hierbei nicht um eine Beschränkung des Bezugsrechts 
der Aktionäre. Den Aktionären werden letztlich die gleichen 
Bezugsrechte gewährt wie bei einem direkten Bezug. Ledig-
lich aus abwicklungstechnischen Gründen werden ein oder 
mehrere Kreditinstitute an der Abwicklung beteiligt.

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugs-
recht ausschließen zu können:

(i) Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen 
können.

Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt darauf, die 
Abwicklung einer Emission mit grundsätzlichem Be-
zugsrecht der Aktionäre zu erleichtern, weil dadurch 
ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darge-
stellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge ist je 
Aktionär in der Regel gering, deshalb ist der mögliche 
Verwässerungseffekt ebenfalls als gering anzusehen. 
Demgegenüber ist der Aufwand für die Emission 
ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher. Der 
Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der 
leichteren Durchführung einer Emission. Vorstand 
und Aufsichtsrat halten den möglichen Ausschluss 
des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich 
gerechtfertigt und unter Abwägung mit den Interessen 
der Aktionäre auch für angemessen.

(ii) Weiterhin soll das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen 
werden können, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen zum Ausgleich von Verwässe-
rungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, 
wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungs- 
oder Optionspflichten zustünde.

Dies bietet die Möglichkeit, anstelle einer Ermä-
ßigung des Options- bzw. Wandlungspreises den 
Inhabern bzw. Gläubigern von zu diesem Zeitpunkt 
bereits ausgegebenen oder noch auszugebenden 
Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht als Verwässe-
rungsschutz gewähren zu können. Es entspricht dem 
Marktstandard, Schuldverschreibungen mit einem 
solchen Verwässerungsschutz auszustatten.

(iii) Zudem soll der Vorstand in sinngemäßer Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt sein, bei 
einer Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen 

ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung nicht 
überschreitet. Auf diese Höchstgrenze von 30 % des Grund-
kapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital 
ausgegeben werden. Dadurch soll verhindert werden, dass 
der Vorstand das Grundkapital durch Nutzung bestehender 
Ermächtigungen um mehr als 30 % erhöht. Eine Anrech-
nung der aufgrund des mit Beschluss der außerordentlichen 
Hauptversammlung vom 24. Januar 2025 beschlossenen 
Bedingten Kapitals 2025 auszugebenden Aktien auf die  
vorstehende Höchstgrenze erfolgt vor dem Hintergrund 
nicht, dass das Bedingte Kapital 2025 ausschließlich der 
Gewährung einer Abfindung in Aktien der Gesellschaft an 
die außenstehenden Aktionäre der Deutsche Wohnen SE 
gemäß den Bestimmungen des zwischen der Deutsche 
Wohnen SE und der Gesellschaft am 15. Dezember 2024 
geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungs- 
vertrags dient. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses 
Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksam- 
werden einer nach der Verminderung von der Haupt- 
versammlung beschlossenen neuen Ermächtigung gem.  
§ 202 oder § 221 AktG (in Verbindung mit einem bedingten 
Kapital gem. § 192 AktG) wieder erhöht, soweit die neue 
Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 30 % des Grund-
kapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes.

Die Anzahl der Aktien, die zur Bedienung von Wandlungs- 
oder Optionsrechten, Wandlungs- oder Optionspflichten 
oder zur Gewährung von Aktien anstelle des fälligen Geldbe-
trags aus einer Schuldverschreibung mit einem bestimmten 
Emissionsvolumen notwendig ist, hängt in der Regel vom 
Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im Zeitpunkt der 
Emission der Schuldverschreibung ab. Wenn bedingtes 
Kapital in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht, ist 
die Möglichkeit zur vollständigen Ausnutzung des Ermächti-
gungsrahmens für die Begebung von Schuldverschreibungen 
gesichert.

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche 
Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens. Durch die 
Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 
kann die Gesellschaft je nach Marktlage attraktive Finanzie-
rungsmöglichkeiten nutzen, um dem Unternehmen Kapital 
mit niedriger laufender Verzinsung zufließen zu lassen. 
Durch die Ausgabe von Genussrechten mit Wandlungs- 
oder Optionsrechten kann die Verzinsung z.B. auch an die 
laufende Dividende der Gesellschaft angelehnt werden. 
Die erzielten Wandlungs- und Optionsprämien kommen 
der Gesellschaft bei der Ausgabe zugute. Die Praxis zeigt, 
dass einige Finanzierungsinstrumente auch erst durch die 
Gewährung von Options- oder Wandlungsrechten platzier-
bar werden.

Den Aktionären ist bei der Begebung von Schuldverschrei-
bungen grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldver-
schreibungen einzuräumen (§ 221 Abs. 4 AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 1 AktG). Der Vorstand kann von der 
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Barleistung das Bezugsrecht mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabepreis 
der Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten Markt-
wert nicht wesentlich unterschreitet.

Dies kann zweckmäßig sein, um günstige Börsensitu-
ationen rasch wahrnehmen und eine Schuldverschrei-
bung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen 
am Markt platzieren zu können. Da die Aktienmärkte 
volatil sein können, hängt die Erzielung eines mög-
lichst vorteilhaften Emissionsergebnisses in verstärk-
tem Maße oft davon ab, ob auf Marktentwicklungen 
kurzfristig reagiert werden kann. Günstige, möglichst 
marktnahe Konditionen können in der Regel nur fest-
gesetzt werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht 
für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. 
Bei Bezugsrechtsemissionen ist, um die Erfolgschan-
cen der Emission für den gesamten Angebotszeitraum 
sicherzustellen, in der Regel ein nicht unerheblicher 
Sicherheitsabschlag erforderlich. Zwar gestattet § 186 
Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugsprei-
ses (und damit bei Options- und Wandelanleihen 
der Konditionen dieser Anleihe) bis zum drittletzten 
Tag der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität der 
Aktienmärkte besteht aber auch dann ein Marktrisiko 
über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen 
bei der Festlegung der Anleihekonditionen führt. Auch 
ist bei der Gewährung eines Bezugsrechts wegen der 
Ungewissheit der Ausübung (Bezugsverhalten) eine 
alternative Platzierung bei Dritten erschwert bzw. mit 
zusätzlichem Aufwand verbunden. Schließlich kann 
bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft 
wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf 
eine Veränderung der Marktverhältnisse reagieren, 
was zu einer für die Gesellschaft ungünstigeren Kapi-
talbeschaffung führen kann.

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch ge-
wahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesent-
lich unter dem Marktwert ausgegeben werden. Der 
Marktwert ist nach anerkannten finanzmathemati-
schen Grundsätzen zu ermitteln. Der Vorstand wird 
bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag 
vom Marktwert so gering wie möglich halten. Damit 
wird der rechnerische Wert eines Bezugsrechts so 
gering sein, dass den Aktionären durch den Bezugs-
rechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher 
Nachteil entstehen kann.

Eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit 
die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwäs-
serung können auch erfolgen, indem der Vorstand ein 
sog. Bookbuilding-Verfahren durchführt. Bei diesem 
Verfahren werden die Investoren gebeten, auf der 
Grundlage vorläufiger Anleihebedingungen Kaufanträ-

ge zu übermitteln und dabei z.B. den für marktgerecht 
erachteten Zinssatz und/oder andere ökonomische 
Komponenten zu spezifizieren. Nach Abschluss der 
Bookbuilding-Periode werden auf der Grundlage der 
von Investoren abgegebenen Kaufanträge die bis 
dahin noch offenen Bedingungen, z.B. der Zinssatz, 
marktgerecht gemäß dem Angebot und der Nachfrage 
festgelegt. Auf diese Weise wird der Gesamtwert der 
Schuldverschreibungen marktnah bestimmt. Durch 
ein solches Bookbuilding-Verfahren kann der Vorstand 
sicherstellen, dass eine nennenswerte Verwässerung 
des Werts der Aktien durch den Bezugsrechtsaus-
schluss nicht eintritt.

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren 
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd 
gleichen Bedingungen durch Erwerb über die Börse 
aufrechtzuerhalten. Dadurch werden ihre Vermögen-
sinteressen angemessen gewahrt.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss  
gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gilt nur für Schuldverschrei-
bungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr 
als 10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Der Beschlussvorschlag sieht zudem 
eine Anrechnungsklausel vor: Auf die Höchstgrenze 
von maximal 10 % des Grundkapitals, sind diejeni-
gen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, 
die während der Laufzeit der Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß 
oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
geben oder veräußert werden. Ferner sind auf diese 
Begrenzung Aktien anzurechnen, die zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder Opti-
onspflichten ausgegeben wurden oder auszugeben 
sind, sofern diese Schuldverschreibungen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Dies 
schließt Aktien ein, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung auf Grundlage des Bedingten Kapitals 
2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionä-
re gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden oder auszugeben sind.

Diese Anrechnung dient dem Interesse der Aktionä-
re an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer 
Beteiligung. Die gemäß der vorstehend dargestellten 
Anrechnungsklausel verminderte Höchstgrenze wird 
mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung 
von der Hauptversammlung beschlossenen neuen 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
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nend ausnutzen zu können. Dies kann auch unter dem 
Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur 
sinnvoll sein. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Be-
gebung von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder 
Optionsrechten bzw. Wandel- oder Optionspflichten 
gegen Sacheinlagen mit Bezugsrechtsausschluss Ge-
brauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn 
dies im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer 
Aktionäre liegt.

Die in den vorstehenden Absätzen beschriebenen Ermächti-
gungen zum Bezugsrechtsausschluss sind insgesamt auf  
einen Betrag, der 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeit-
punkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt.

Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind Aktien der Gesell-
schaft anzurechnen, (i) die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus an-
deren Ermächtigungen ausgegeben werden und (ii) die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder Optionspflichten 
ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese 
Schuldverschreibungen auf der Grundlage einer anderen 
Ermächtigung nach § 221 Abs. 2 AktG während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben wurden. Erfasst davon sind Kapitalerhöhung 
aus genehmigtem Kapital sowie die Ausgabe von Schuldver-
schreibungen.

Durch die Beschränkung wird gleichzeitig auch eine 
mögliche Stimmrechtsverwässerung der vom Bezugsrecht 
ausgeschlossenen Aktionäre begrenzt. Die gemäß der 
vorstehend dargestellten Anrechnungsklausel verminderte 
Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der 
Verminderung von der Hauptversammlung beschlossenen 
neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung 
reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach 
den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes. Denn in diesem 
Fall bzw. in diesen Fällen hat die Hauptversammlung erneut 
die Möglichkeit über einen erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss zu entscheiden, sodass der Grund der Anrechnung 
wieder entfallen ist.

Bei Abwägung aller dieser Umstände ist die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen  
erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der 
Gesellschaft geboten.

Sofern der Vorstand während eines Geschäftsjahrs eine der 
vorstehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 
im Rahmen einer Ausgabe von Schuldverschreibungen aus-
nutzt, wird er in der folgenden Hauptversammlung hierüber 
berichten.

***

Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG wieder erhöht, soweit die neue Ermächti-
gung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grundka-
pitals nach den Vorgaben von Satz 1 der Anrechnungs-
klausel. Denn in diesem Fall bzw. in diesen Fällen hat 
die Hauptversammlung erneut die Möglichkeit über 
einen erleichterten Bezugsrechtsausschluss zu ent-
scheiden, sodass der Grund der Anrechnung wieder 
entfallen ist. Mit Inkrafttreten der neuen Ermächtigung 
zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss fällt näm-
lich die durch die Ausnutzung der Ermächtigung zur 
Ausgabe neuer Aktien bzw. die durch die Veräußerung 
eigener Aktien entstandene Sperre hinsichtlich der 
Ermächtigung zur Ausgabe der Schuldverschreibun-
gen ohne Bezugsrecht der Aktionäre weg. Aufgrund 
der identischen Mehrheitsanforderungen an einen 
solchen Beschluss ist in der erneuten Ermächtigung 
zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss – soweit 
die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden –  
zugleich auch eine Bestätigung hinsichtlich dieses 
Ermächtigungsbeschlusses zu sehen. Im Falle einer 
erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss in direkter oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die 
Anrechnung erneut.

(iv) Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch 
gegen Sacheinlagen erfolgen, sofern dies im Interesse  
der Gesellschaft liegt. Als Sacheinlage kommen 
insbesondere – aber ohne Beschränkung hierauf – 
Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an 
Unternehmen und sonstige mit einem Akquisitions-
vorhaben in Zusammenhang stehende Vermögensge-
genstände (einschließlich Forderungen), Immobilien 
und Immobilienportfolios in Betracht. In diesem Fall 
ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen, sofern der Wert der Sacheinlage in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten 
finanzmathematischen Grundsätzen zu ermittelnden 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen 
steht.

Dies eröffnet die Möglichkeit, Schuldverschreibungen 
in geeigneten Einzelfällen auch als Akquisitionswäh-
rung einsetzen zu können. So hat sich in der Praxis 
gezeigt, dass es in Verhandlungen vielfach notwendig 
ist, die Gegenleistung nicht in Geld, sondern auch oder 
ausschließlich in anderer Form bereitzustellen.

Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen als Gegen-
leistung anbieten zu können, schafft damit einen 
Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisiti-
onsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von – selbst 
größeren – Unternehmen, Unternehmensbeteiligun-
gen oder sonstigen Wirtschaftsgütern liquiditätsscho-
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Übersicht mit den Angaben 
gemäß §125 Aktiengesetz in 
Verbindung mit Tabelle 3 der 
Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses 7e7b2b9a0df4ef11b53f00505696f23c

A2 Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung

B. Angaben zum Emittenten

B1 ISIN DE000A1ML7J1

B2 Name des Emittenten Vonovia SE

C. Angaben zur Hauptversammlung 

C1 Datum der Hauptversammlung 28. Mai 2025

C2 Uhrzeit der Hauptversammlung 8:00 Uhr UTC Zeit (10:00 Uhr MESZ)

C3 Art der Hauptversammlung Ordentliche virtuelle Hauptversammlung,  
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

C4 Ort der Hauptversammlung URL zum InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptver sammlung 
 in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:  
https://www.vonovia.com/investoren/hv

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: 
Geschäftsräume der Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

C5 Aufzeichnungsdatum Technical Record Date:  
21. Mai 2025, 22:00 Uhr UTC Zeit (24:00 Uhr MESZ) (Namensaktien) 

C6 Uniform Resource Locator (URL) Internetseite zur Hauptversammlung:  
https://www.vonovia.com/investoren/hv

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D2 Frist für die Teilnahme 21. Mai 2025, 22:00 Uhr UTC Zeit (24:00 Uhr MESZ) 
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44803 Bochum

Telefon: 0234 314-0
Fax: 0234 314-2995

hauptversammlung@vonovia.de
www.vonovia.com


